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1 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungs-
kommissionen  

Gemäß B-ZV (Artikel 8.5) nimmt die jeweilige Landes-Zielsteuerungskommission die Einschätzung 

der Zielerreichung bei Zielen und Messgrößen vor, die in ihrer Zuständigkeit liegen. Diese ist aus-

reichend zu begründen (Stellungnahme). Bei zu erwartenden bzw. festgestellten Zielverfehlungen 

sind handlungsleitende Empfehlungen zu entwickeln. Die Berichte samt Einschätzung, Stellung-

nahmen und allfälligen handlungsanleitenden Maßnahmen sind binnen einer Frist von sechs Wo-

chen an die Bundes-Zielsteuerungskommission zu übermitteln. 

Die Abnahme der Monitoringberichte einschließlich der allfälligen handlungsleitenden Empfeh-

lungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissi-

onen binnen einer Frist von sechs Wochen nach Einlangen der letzten Meldung durch die Bundes-

Zielsteuerungskommission. 

Dabei ist auch die Einschätzung von Messgrößen vorzunehmen, die die Bundesebene betreffen, 

wobei bei zu erwartenden bzw. festgestellten Zielverfehlungen handlungsleitende Maßnahmen zu 

entwickeln sind. 

Im Folgenden finden sich die Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissionen im Origi-

nal. 
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Burgenländischer Gesundheitsfonds 

Geschäftsstelle 

Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
z.H. Herrn Mag . Gerhard Embacher 
Radetzkystraße 2 
A- 1031 Wien 

BUR EF 

Eisenstadt, Mai 2022 

BURGEF 036/2022-085 

Betreff: Stellungnahme Monitoring Zielsteuerung-Gesundheit -
Berichtsjahr 2021 

Sehr geehrter Herr Mag. Embacher! 

Wir bedanken uns für die Übermittlung des Monitoringberichts 
Zielsteuerung-Gesundheit für das Berichtsjahr 2021 und nehmen wie folgt 
Stellung : 

Finanzmonitoring: 

Öffentliche Gesundheitsausgaben gesetzliche Krankenversicherung 

Die Ausgabenobergrenze wird im Burgenland seitens der gesetzlichen 
Krankenversicherungen sowohl im Abschlussmonitoring 2020 als auch im 
unterjährigen Monitoring 2021 unterschritten. Im Voranschlagsmonitoring 
2022 kommt es zu einer Überschreitung der Ausgabenobergrenze um 12,59 
Mio. Euro ( +3,06%). 

Die Ausgabenobergrenze der ÖGK und SVS wird im Voranschlagsmonitoring 
2022 aufgrund von mehreren Effekten überschritten. Bei den wesentlichen 
Einflussfaktoren handelt es sich einerseits um die Kosten für Leistungen im 
Zusammenhang mit COVID19, die durch den Bund ersetzt werden, 
andererseits um nachgelagerte Auswirkungen der Pandemie sowie 
Steigerungen im Bereich der Heilmittel. Für die SVS tragen außerdem die 
Kosten der einmaligen Gesundheitsförderungsmaßnahme „Geimpft 
gesünder" zu einer Überschreitung der AOG bei . 

7000 Eisenstadt, Thomas A. Ed ison-Straße 2, Tel.: 02682 / 21022 
IBAN : AT175100090016473100, BIC: EHBBAT2E 
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Für die BVAEB kommt es nach Abzug jener Aufwendungen, die den 
Sozialversicherungsträgern durch den Bund ersetzt werden, zu einer 
Unterschreitung der Ausgabenobergrenze im Voranschlagsmonitoring 
2022. 

Öffentliche Gesundheitsausgaben Land Burgenland 

In der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ZS-G wurden 
sektorenübergreifende Ausgabenobergrenzen bis zum Jahr 2021 festgelegt. 
Das Ziel dabei ist, durch Einhaltung vereinbarter jährlicher 
Ausgabenobergrenzen das jährliche Ausgabenwachstum von 3,6% im Jahr 
2017 auf 3,2% im Jahr 2021 zu dämpfen. Durch Verlängerung der 
Zielsteuerungsperiode bleibt der Prozentsatz für das Ausgabenwachstum 
bis 2023 bei jährlich 3,2%. Dabei ist das Einhalten des Ausgabenpfades 
mithilfe partnerschaftlich vereinbarter operativer Ziele in den 
Steuerungsbereichen Versorgungsstruktur, Versorgungsprozesse und 
Ergebnisorientierung sicherzustel len. 

Dieses Ziel und die Prognose wurden unter der Voraussetzung stabiler 
Rahmenbedingungen formuliert . Grundlage dafür war das 
Ausgabenwachstum der zielsteuerungsrelevanten Gesundheitsausgaben 
von 2010 auf 2011. Das 2015 in Kraft getretene Krankenansta lten
Arbeitszeitgesetz mit Umsetzungshorizont 1. Juli 2021, die Ärzte
Ausbildungsordnung neu (ÄAO 2015), ein neues Gehaltsschema für Ärzte, 
die Besoldungsreform 2019 und die Covid-19-Pandemie beginnend mit dem 
ersten Lockdown an 14. März 2020 sowie den daraus resultierenden 
Auswirkungen sind geänderte Rahmenbedingungen, die in der 
Ausgabenobergrenze keine Berücksichtigung fanden und die 
Gesundheitsausgaben wesentlich erhöhen. 

Endgültiges Abschlussmonitoring 2020 

Das Land überschreitet die Ausgabenobergrenze von 316,44 Mio. Euro um 
absolut +1,43 Mio. Euro, d . s. +0,45% . Die strukturverändernden 
Maßnahmen wie Maßnahmen zur Verkürzung der Belagsdauern, 
Ambulantisierung der Leistungen, usw. können den Mehraufwand der 
geänderten Rahmenbedingungen nicht ausg leichen . 

zweites unterjähriges Finanzmonitoring 2021 

Das Land überschreitet die Ausgabenobergrenze von 326,57 Mio. Euro im 
„zweiten unterjährigen Finanzmonitoring" um absolut +38,01 Mio. Euro, 
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d. s. + 11,64 %. Im „ersten Unterjährigen Finanzmonitoring" zeigte sich 
eine Überschreitung der Ausgabenobergrenze noch um 40,26 Mio. Euro 
(+ 12,33%). 

Die Überschreitung der Ausgabenobergrenze im „ zweiten unterjährigen 
Finanzmonitoring" ergibt sich aus der Position „Offene Forderung gegenüber 
dem Land bzgl. Abdeckung des Betriebsabganges von KRAGES und Barmh . 
Brüder" und basiert auf den hohen Betriebsabgängen der Voranschläge für 
2021 beider Krankenanstaltenträger. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Monitoringberichts die Rechnungsabschlüsse der Träger nicht vorlagen, 
wurden hier die Betriebsabgänge der Voranschläge für 2021 erfasst. 

Die Voranschläge 2021 enthalten in Summe eine Mehrung von rund 90 
Dienstposten, was einer Steigerung von über 3% entspricht. Die 
Begründungen der Stellungnahme vom November 2021 behalten weiterhin 
ihre Gültigkeit. Die Dienstpostenmehrung im ärztlichen Bereich ist weiterhin 
erforderlich, um die Vorgaben des KA-AZG zukünftig einhalten zu können . 
Weiters wurden zusätzliche Stellen für Ärzte in Ausbildung zum Facharzt zur 
Bewältigung der Pensionswelle, Ärzte in Ausbildung zum 
Allgemeinmediziner zur Deckung des Bedarfes im extramuralen Bereich und 
Ärzte in Basisausbildung zur Erfüllung des Lehrauftrages genehmigt. 

Im Personalaufwand sind darüber hinaus Mehrausgaben zur 
Besoldungsreform des Landes Burgenland abgebildet, da die Umsetzung bei 
einem Träger verzögert mit 2021 erfolgt. 

Weitere Kostentreiber sind die Bereiche onkologische Therapien, teure 
Medikamente und Therapien für seltene schwerwiegende Erkrankungen und 
die Dig italisierung im Gesundheitsbereich. 

Aus den Berichten der Träger für den Beobachtungszeitraum 01-12/2021 
geht hervor, dass 2021 im ärztlichen Bereich rund 79 Dienstposten (d.s. 
12,80%) und in der Pflege 33 Dienstposten (d.s. 2,32%) durchschnittlich 
nicht besetzt werden konnten. Eine Unterschreitung der Betriebsabgänge 
gemäß den Voranschlägen wird im Rechnungsabschluss aus diesem Grund 
auch für das Jahr 2021 erwartet. Wobei die Auswirkungen der Covid-19-
Pandemie auf die Teuerungsrate zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 
umfassend absehbar sind . Die Berichte der Träger für den 
Beobachtungszeitraum 01-12/2021 zeigen in der Hochrechnung niedrigere 
Betriebsabgänge, nämlich in Summe rund 16 Mio. Euro. 
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Vorsch/agsmonitoring 2022 

Das Land überschreitet d ie Ausgabenobergrenze von 337,03 Mio. Euro um 
absolut +43,83 Mio. Euro, d. s. +13,00%. In der Planung eines Trägers 
wurden umfangreiche Struktur- und Leistungserweiterungen im Bereich der 
Inneren Medizin und IMCU vorgesehen, die sich merklich erhöhend auf den 
Betriebsabgang auswirken. Mehraufwendungen aufgrund stark steigender 
Preise in allen Bereichen (bedingt durch steigende Energiepreise, 
Auswirkungen der Pandemie usw.) werden eine heute noch nicht 
absehbare, möglicherweise deutlich höhere Überschreitung der 
Ausgabenobergrenze bewirken. 

Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurden als 
handlungsweisende Empfehlung nicht nur im Rahmen des Verfahrens zur 
Genehmigung des Voranschlages 2021 als Vorgabe für die 
Krankenanstaltenträger ausgesprochen, sondern sind auch in der 
Budgetumsetzung verpflichtend anzuwenden. 

Monitoring Steuerungsbereiche: 

Strategisches Ziel 1 

Primärversorgung 

Im Burgenland ist seit dem Jahr 2019 ein Primärversorgungsnetzwerk in 
Betrieb, welches als Pilotprojekt geführt wird und bis Ende 2023 in eine 
primärversorgungsgesetzkonforme PVE übergeführt werden soll. Gemäß 
RSG Burgenland 2025 sind 9 zusätzliche Planstellen für AM in der 
Versorgungsregion 11 (Burgenland Nord) vorgesehen, diese sind bevorzugt 
in Form von PVE zu berücksichtigen. Gespräche mit potentiellen 
Interessenten wurden und werden seitens der ÖGK-B geführt, jedoch sind 
derzeit keine weiteren konkreten PVE in Umsetzung bzw. Planung. 

Tagesklinische/ambulante Leistungserbringung 

Seitens der Geschäftsstelle des BURGEF werden die ärztlichen Direktoren 
der burgenländischen Fonds-Krankenanstalten über die Ergebnisse des 
jeweiligen Hauses nach Vorliegen der Daten des Jahres 2021 unterrichtet 
und bei Unterschreitung der Zielwerte um entsprechende Prüfung bzw. 
Stellungnahme bzgl. der weiteren Vorgehensweise zur Erreichung des 
Zielwertes ersucht. 
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Strategisches Ziel 2 

Polvpharmazie Prävalenz 

Die Reduktion der Polypharmazie war über mehrere Jahre eine Zielsetzung 
der Heilmittelvereinbarung als Anhang zum Gesamtvertrag, der zwischen 
der Ärztekammer für Burgenland und der ÖGK abgeschlossen wurde. 
Pandemiebedingt waren durch die E-Medikation die Zuordnungen zur 
Vertragspartnernummer oft nicht möglich, sodass das bundesweit 
ausgeschickte Informationsschreiben über die arztindividuelle 
Polypharmaziequote genauso sistiert wurde wie die Thematisierung der 
Polypharmazie in der Heilmittelvereinbarung . 
Die Zeitreihe zur Prävalenz der Polypharmazie bei über 70-Jährigen 
Anspruchsberechtigten zeigt einen abnehmenden Trend. Gegenüber 2017 
hat die Prävalenz im Jahr 2021 um 20 % abgenommen und gegenüber 2020 
um beachtliche 7 % . 

Potentiell inadäquate Medikation CPIM) bei Älteren 

Der Anteil bei über 70-Jährigen, die eine potentiell inadäquate Medikation 
erhielten, hat sich im Jahr 2021 gegenüber 2012 um 35 % reduziert . Diese 
positive Entwicklung wurde auch von der Streichung von Medikamenten mit 
fehlender nachweislicher Wirkung aus der Medikamentenl iste der KRAGES 
unterstützt. 

Strategisches Ziel 3 

Gesunde Lebensjahre bei Geburt 

Zur Steigerung der Lebensjahre bei guter Gesundheit werden 
unterschiedliche Maßnahmen angeboten: Netzwerk Kind Burgenland wird 
seit Ende 20 15 in Kooperation der ÖGK mit dem Land Burgenland 
flächendeckend umgesetzt. Zur kontinuierlichen Begleitung der Famil ien 
während der Pandemie wurden weitere niederschwellige Angebote im 
Rahmen des Projekts im Freien bzw. online ermöglicht. Die Maßnahme 
„Richtig essen und fördern von Anfang an" wird flächendeckend im 
Burgenland durch die ÖGK angeboten. Ziel dieser Maßnahme ist die frühe 
Förderung der Gesundheit sowie des Gesundheitsbewusstseins. 

Anteil täglich Rauchender 

Versicherte haben die Möglichkeit, Beratungen über das „Rauchfrei Telefon" 
bzw. die „Rauchfrei-App" der ÖGK in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen der 
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Harmonisierung wurden Online-Angebote für Versicherte erarbeitet. 
Weiterführung des seit Herbst 2018 umgesetzten Programms zur 
Suchtprävention für die 5. Bis 8. Schulstufe an allen burgenländischen 
Schulen. 

Kariesfreie Kinder 

In Kooperation mit dem Land Burgenland wird seit Beginn des Schuljahres 
2019/2020 an Kindergärten und Volksschulen ein Gesundheitsförderungs
programm zur Verbesserung der Zahngesundheit umgesetzt. Zusätzlich 
werden im Rahmen des laufenden Gesundheitsförderungsprojekts 
„Gesunde Kindergärten Burgenland" Workshops zum Thema zahngesunde 
Ernährung angeboten. Aufgrund der Einhaltung der Covid
Sicherheitsvorgaben war eine Umsetzung der Workshops im Jahr 2021 nur 
eingeschränkt möglich. 

Wir ersuiche< K"enntnisnahme. 

Mit fre ) dlichen Grüßen 

KR Mag. J ef Riegler 
Co-Vorsitzender Sozialversicherung 
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•
+ Kärntner 
<> Gesundheitsfonds 

Stellungnahnle der tandes-Zielsteuerungskomn1ission für Kärnten an die Bundes

Zielsteuerungskornmission zunl Monitoringbericht Zielsteuerung Gesundheit - Berichtsjahr 
2021 - Handlungsleitende Empfehlungen 

L-ZK KÄRNTEN vom 27.062022 

1. Finanzzielmonitoring [Stellungnahme zu Finanzzielerreichung Teil A des 
Monitoringberichtsl 

Das land Kärnten unterschreitet auf Basis der vorliegenden Daten der Jahre 2020 bis 2021 

sowohl im unterjährigen Monitoring als auch im Voranschlag 2022 d ie Ausgabenobergrenze, 

was auf die Wirksamkeit der bestehenden Maßnahmen zurückzuführen ist. 

Oie Ausgabenobergrenze der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Kärnten \•tird im 
Jahr 2021 laut unterjährigem Monitoring unterschritten, jedoch im Jahr 2022 voraussichtli ch 

Oberschrttten. Die Überschreitung der Ausgabenobergrenze der ÖGK 2022j tst auf 

verschiedene Effekte zurüdczuführen~ Dei den wesent lichen Einflussfaktoren h ande.lt es sich 

einerseits um die Kosten für Leistungen im Zusammenhangen mit COVI0-19, die durch den 

Bund ersetzt werden, andererseits um nachgelagerte Auswirkungen der Pandemie, sowie 

Steigerungen im Bereich der Heilmittel. 

Die BVAEB überschreitet die Ausgabenobergrenze aufgrund von mehreren Effekten. Bei den 

\Vesentfichen Einflussfaktoren handelt es sich einerseits um die Kosten für Leistungen im 

Zusammenhang mit COV1019, die durch den Sund ersetzt werden, andererseits um 

nachgelagerte AUS\Yirkungen der Pandemie, sowie Steigerungen im Bereich der Heilmittel. 

Oie Ausgabenobergrenze de-SVS wird aufgrund von meh.reren Effekten überschritten. Bei den 

wesentlichen Einftussfaktore.n handelt es sich einerseits um die Kosten für Leistungen im 

Zusammenhang mit COVl0-19, die durch den Bund ersetzt werden, andererseits um 

nachgelagerte Auswirkungen der Pandemie, SO\Yie Steigerungen im Bereicb der Heilmittel. Für 

die SVS tragen außerdem die Kosten der einmaligen Gesundheitsförderungsmaßnahme 

. Geimpft gesünder• zu einer Überschreitung der Ausgabenobergrenze bei. 

Da der Bereich des Finanzzielmonitorings durch die verschiedenen Einflussfaktoren der 

COVI0-19 Pandemie geprägt ist und damit limitierend zu interpretieren ist, insbesondere im 

Hinblick auf die Vergleichbarkeit der im Bericht dargestellten Jahre, wird von einer 

Interpretation der vorliegenden Daten und der Ableitung handlungsleitender Empfehlungen 

abgesehen. 
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2. M on it oring der Steuerun=sbereiche {Teil B d es Monito rin=berichtsl 

Kärnt en erreicht im Ber eich d er strat egischen Zielsetzung Nr.1 b ei d en M essgrößen Nr.1 und 

Nr. 2 (Umsetzung Primärversorgungseinhe it en u nd Versorgung der Bevölkerung in 

Primärverso rgungseinheiten ), zusammen mit drei w eiteren Bundesländern~ derzeit keinen 

Optima.lw ert. Gegenmaßnahmen wurden ber eits in d ie W ege g eleit et. Im April 2021 wurd e 

das erste Primärversorgungszentrum in Klagenfurt Annabichl eröffnet . Nach den Vo rgaben 

des RSG Kärnten sind vier w eitere Primärversorgungseinhe it en bis 2025 zu etabliert, d eren 

Realisierung b ereit in Vorbereitung ist. Oie konkrete Umsetzung ist von umfassenden 

Faktore n, insbesondere d er ärztl ichen Initiat ive in den ausgeschriebene n Regionen a bhängig. 

Oie in Kärnten vergleichsweise hohen absolu ten Vierte bei den M essgrößen 

.Krankenhaushäufig~eii- und .,.Belagstagedicht e• (Messgrößen Nr. 4 und Nr . S) basieren auf 

der Tatsache~ dass Kärnten d as einzige Bund esland ist, in dem ein Vollausbau d er Versorgung 

mit Akutgeriatrie/Remobil isat ion Bet t en (AG/R) realisiert ist.. De r Ant eil der AG/R-Kapazitäten 

{inkl. ambulant er Betreuungsp lätze) an d en gesam ten Akutbette n l iegt b ei 11~2 %~ d er 

Bund esdurchschnitt (Akutgeriatrie/ Remob il isat ion u nd Rem obilisat ion/Nacttsorge) liegt bei 

4 96. Diese Tat sache ist ein w esentlichec Grund dafür~ d ass die Kärntner Ken nzah len für 

Krankenhaushäufigkeit und die Belagstagedichte - aufgrun d d er relat iv läng eren V erweild au er 

im Ber eich AG/R • im Bundesländervergle ich höher sind. Oie vielfält~en Bemühung en über 

alle Fachrichtungen , unnötige Krankenh ausaufenthalte zu vermeiden b zw. die 

Aufenthaltsdau er b edarfsorientiert zu g estalten, schlagen sich je doch in der deutlich p ositiven 

Ken nzahlenentwickh.rng n ieder. 

Bei den ausgew ählten Tag esklinik -t.eistungsb ündeln (M essgröße Nr. 6 ) liegt Kärnt en 

g esamt.heitl ich be-t rachtet österreichweit an d er Spitze. Zurückzuführen ist d ies auf das berei'ts 

2016 durch den Kärnt:ner Gesundh eitsfonds etablierte t agesktinische Forcie rungsmodell d urch 

das de.r Anteil d & tageslcl inisch erbracht en Eingriffe d eutlich erhöht w erd.e-n konnt e+ 

Bei der ärztfich en Versorgungsdicht:e im extra.mura!en Bereich {ohne Zahnärzte und 

technische Fächer - M essgröße 8) w eist Kärnt en im Bet rachtungsj ahr 2021 mit 99.,896 über alle 

Fac:hgruppend en d en höchsten Beseuungsstand auf . Der Besetzungsstand in d er Zahnmedizin 

l iegt hier bei 10096. 

Das Ang ebot im Bereich der Ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie (M essgröße 11 ) h at 

sich gegenüber den Jah r 2018 und 2019 verbessert. Mit der Realisierung von je e-in em 

Ambulatorium in den beid en Versorgungsreg ionen Ost und W est noch in diesem Jahr, wird 

das Angebot m assiv ausgeb aut. Oie Vorbe.rertungen d azu sin d in F"inalisierung. 

Bei den Strat egischen ri:elen Nr. 2, l iegt die im Bericht au sgewiesen e Positio nierung Käm t ens 

bei der Potypharmazie--Prävalenz bei über 70- jährigen (Messgröße 13) im M ittetfeld. Als 

M aßnahme zur Red uktion d er Potymed ikat ion wurden im J<linikum Klagenfurt und lJ(H Villach 

Potyph armazieboards eingerichtet, w om it auch d en im l an des

Zielsteuerungsüber einkomm en 2017 gesettten Zielen entsp rochen wurde. Du rch die 

Etablierung d er Potypharmazieb«ds konnte d ie Anzahl d er ve.rordneten Heilm ittel 
2 
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nachweislich gesenkt w erden und damit d ie Pat ientinnensicherheit verbessert werden. 

Zudem w urde ausgehend vom Klinikum Klagenfurt ein geriat rischer Ko nsiliardienst in den 

Bezirken Klagentun und Klagentun l..and eingerichtet, mit dem unt er anderem die 

Polymed ikat io n der Pflegeheimbewohnerinnen vermieden w erden soll (siehe dazu unten). 

Im Bereich d er potent iell inadäquaten Med ikatio n b ei Älteren (M essgröße 14) b est eht für 

Kämt en ein Aufholbed arf. An der Abteilung für Akutgeriat rie und Remobilisat ion am Klinikum 

Klagenfurt wurde 2018 ein Geriatrischer Konsil iardtenst (GEKO) eingerichtet , der die Tätigkeit 

in der stat ionären Lang zeitpflege unterst ützt . Das erst e GEKO-Team hat Mitte 2018 seine 

Tätigkeit in vollem Ausmaß aufgenommen. Der Geriatrisch e Konsil iardienst wird derzeit in den 

Bezirken Klagenfurt und Klagenfurt· Land angeboten. Oie Ausro llung auf w eiter e Bezirke ist 

anged acht. Ziel der Init iat ive ist es, eine fachärztliche vor-Ort-Versorgung in den Pflegeheimen 

im Sinne ein er Beratung durch die im Pf legeb ereich tät igen Hausärzt innen und Hausärzte und 

des Pflegepersonales zu erreichen und diese zu opt imieren. Damit sollen insbesondere 

Krankenhaust ransporte und -aufenth alt e sowie d ie Polymed ikat io n der 

Pflegeheimbewohnerlnnen red uziert bzw. vermieden w erden. 

Im Bereich der Präoperat iven Verweild auer in Fondskrankenanstalt en (M essgröße 15) 

erreicht Kärnten den Zielwert von 94 % (Kriterium: Aufenthalt e unt er 3 Pflegetage) ab ermals. 

Zu den St rategisch en Zielen Nr. 3 im gegenständlichen Monito ringbericht wurde von d er 

Österreichische Gesundheit skasse nachst ehende Punkte eingem eldet : 

Oie ÖGK fördert und unt erstützt d ie österreichische Bevölkerung mit d en im Folgenden 

angeführten gesundheit sfördernden und prävent iven M aßnahmen auf dem Weg zu einem 

möglichst langen und gesunden Leben . Oie Angebote w erden in untersch iedlichen 

Lebensphasen und Lebenswelt en umg esetzt . 

Richtig essen von Anfang an!" · Ein Angebot für werdende Eltern und ;unge Familien 

Im Rahmen des bund esweiten Programms • Richt1g essen von Anfang an!" informiert dte ÖGK 

werdende Elt ern und Familien mit Babys u nd Kleinkindern über d ie Ernährung von der 

Schwangerschaft bis ins Kin dergartenalt er. In Form von Workshops, W ebinaren oder 

Vorträgen w erden die aktuellen Ernährungsempfeh lungen an die Zielgruppen w eit ergegeb en. 

Im Jahr 2021 konnten in Kärnten 1.587 (werdende) El tern und Angehörige bei 72 

Veranstaltungen erreicht werden. Das Angebot richtet sich auch an Fachexpert.innen u nd -

experten, die mit d en Zielgruppen arbeit en, sowie an spezifische Ausbildungsstätten, mit dem 

Ziel die Ernährungsempfehlungen möglichst einheitl ich w eiterzugeben . Aufgrund der Corona

Pandemie ko nnten viele Angebote nicht bzw . ausschließlich in Fo rm von Online-Angeboten 

durchgeführt w erden. Diese wurden von der Zielgruppe j edoch sehr gerne angenommen . Das 

Programm w ird 2022, in Form von Onlin e- und Präsenzangeboten, weitergeführt. 
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TigerKids · Ein Proiekr im Setting Kinderqorten 

Seit Anfang 2022 wird „ Tigerl<ids", als gefördertes KGF-Projekt, d ass im Setting Kindergarten 

wirksam ist , umgesetzt . Oie Pädagoginnen der te ilneh menden Kindergärten er halten 

umfangreich e Arbeit sm aterial ien zu d en Themen Ernährung, Bew egung und Entspannumg, mit 

dem sie d en l(indem einen gesunden Lebensst i l, im Rahmen d er täglichen Kindergarten :arbeit, 

spiele risch vermittel n können. Oie ÖGK möcM e mit d em n euen Proj ekt ein 

gesundheitsbewusstes Verhalten i.n der Leb ensw elt Kindergarten unterstüt zen und auch die 

Eltern d araufhin sen sibi l isieren. Ziel ist , die Them en gesunde Ernährung, regelm äßige 

Bewegung und Entspa nnung als fest e Bestandteile im Kindergartenalltag zu int egrieren . Für 

2022 hab en sich 26 Kärntn er Kindergärten für die Ums.etzung des Proj ektes gem eldet . 

Gesundheirsförderunq im Setting Schule: Service Stelle Gesunde Schule 

Oie Service St eife gesunde Schule Kärnten bietet seit 2004 Schulen j ed es Schultyps in ganz 

Kämt en individuelle Proj ektbegleitung und -bet reu ung an, um d ie Lebensw elt Schule 

gesundheitsförderlich zu gestalten u nd um Gesundh eitsförderung in die Schulst ruk tur zu 

verankern. Bisher hab en rund 140 Schulen i.n Kooperat ion mit der ÖGK i.n Käm ten ein 

ganzh eit l iches Gesundheitsförderungsproj ekt durchge führt. Im Schulj ah r 2021/ 22 befinden 

sich 37 Schulen in aktiver Bet reuung. 

Im Setting Schule wu rde in d en Jah ren 2019-2021 auch da.s vo m KGF finanzierte Projekt 

„ Stärkung der Gesundheitskompetenz d er 14 - bis 18-Jährigen im Setting Schule · 

„Jugendgesundheit s-Coach Kärnten• " durchgeführt. Ziel d es Projektes „ Jugendgesund heit s

Coach Kärnten " war es, Peer-Educat ion zum Thema Gesundheit und Gesundheitskompet enz 

an Kärntner Schulen aufzubau en und zu etabli eren . Jeder der 27 ausgebi ld eten 

Jugendgesundheits-Co aches e rreichten im Durchschnitt 248 M it sch ülerinnen und M itschüler, 

i.n Summe waren das 6 .696 erreichte Schülerinnen und Schüler . 

Zohnqesundhei tsförderung in Kärntens Kindergärten und Volksschulen 

Laut W HO ist Karies nach w ie vor die am w eit est en verbreitete Zivilisationskrankh eit 

Gemeinsam mit dem Land Kärnten (Gesundheitsland Kärnten) und den 

Sozialversicherungst rägern in Kärnten (BVAEB, SVS) setzt die Österreichische 

Gesund heit skasse Kä rnten dah er auf Zahnkariesprophylaxe.Programme i.n Kärntens 

Kindergärten und Volksschulen. 

Oie Zahngesundheitsfö rderung i.n den Kindergärten erfolgt flächendeckend i.n Kämten und die 

Kindergan enkinder w erden zweimal j ährlich von den Zahngesundheitserzieherinnen des 

Ver eins PROGES Kärnt en b esucht. 

In den Volksschulen w ird der sogenannt oe Zahngesund heitsunterricht von 

Zahngesund heit serzieh erinnen des Bfl Kärnten abgehalten (Ausnahme Bezirk ,..Villach Stadt" 

~ Umsetzung noch n icht flächendeckend; eine kärntenweite Ausrollung ist ab er i n den 

nächsten Jahren angedacht). 
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2021 wurden in Kämten rund 9.280 Vol ksschül erinnen und Vo[ksschüler und 12.400 

Kind ergartenkinder za.hnpädagogisch in Präsenz b etreut . 

Aufgrund d e.r Corona-Pandemie wurden d ie M aßnahmen im Setting: Vo[kssch ule ad aptiert u nd 

neben d en Prä:senzterminen in Form von atternativen Angebot en {Vid eos und Übermittlung: 

von Artie itspaketen ) ciu rchgetanrt. Dam it kon.nten n e1>en c em Prasenz- Ang eoot zu satzncn 

rund 20.000 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe 1 in Kämten betreut w erden. 

DU ROCKST! - ein Pro;eJct für Schule und Hort 

Das gesundheitsförderftc:he„ dur ch KGF-Mittel f"manzierte Projekt DU ROO<ST! {Laufzeit vom 

01.0120202 bis 31.12 .2022), hat 2021 drei M aßnahmen für Kinder von sechs bis 18 Jah ren in 

Kärnt en - zur Sensibilisierung der Teik'lehmend en in d en Bereichen Ernährung. Bew egung u nd 

psychische Gesundheit angebote.n: Oie erste Maßnah m e stellte ein öffentlich es Angebot dar, 

die zw eite M aßnah me richtet e sich an Einrichtungen d er n ach.schulischen Betreuung~ d ie 

dritte M aßnahme r icht"ete sich an Schulen al.le r Schul.stufen. 2021 kon nten aufgrund d er 

COVI0-19-Pandemie keine 8-W ochen-Gruppen-Programme
1 

16 Workshop-Reih en u nd 28 

Emährungsworkshops für Schulen umgesetzt werden. 2022 wurden die 8-Wochen

Gruppenprogramme als nicht corona-taugfiche Maßnahme eingestellt. Die verblieben en 

Mittel wurden auf die beiden w eiteren Maßnahmen umgeschicht et. Als neue M aßnahmen 

we rden Eltern-Workshops online angebote.n. Offene Angebote w erden 2022 nachgeholt. 

Aktuell wurden mit Stand M ai 2022 b ereits 57 Works·hop-Reihen und 191 

Emährungsworkshops fiir Schulen gebucht. 

Down& Up 

Durch d as Interventionsprogramm Oown&Up (Start 2018) wird in einer frühen Lebensph ase 

die Grundlage für eine gesunde Lebensweise in den Bereichen Ernährung. Bew egung u nd 

psychische Gesundheit gelegt . Mit d em für d ie Teilnehmenden kostenlosen Programm wurde 

Kärntner Kinde·m und Jugend lichen mit Üb ergew icht und Adipositas im Alter von acht bis 17 

Jahren samt Eltern und Bezugspersonen ein umfassendes Bet reuungsangebot in Klagenfurt 

und St. V eit angeboten. Projekttiel ist ein langfristiges .,Down„ d es Gewichtes und ein „ Up• 

des Selbstbewusstseins und der lebensfreude. Oie intensive Set r eoung eriolgt d urch ein 

interdisziplinäres Team unter jug endfachärzt l icher Leitung. 2021 konnte der letzte aus 

Strukturmitteln des KGF Trianzierte Turnus 3 m it 30 Kindern und Jugendlichen erfolgreich 

ab-geschlossen und im Herbst 2021 m it d em aus ÖGK-Eigenmitteln finanzierte Tu rnus 4 und 

40 Kin d em und Jugend:richen gestan et w erden. Das Programm wird 2022 fortgesetzt. 

Jvqendlichenvnter.suchvnq 

Bei der Jugendlichenuntersuchung (§ 132 a ASVG) geht es nicht nur um d ie Früherkennung 

von Krankheiten„ sondern auch u m Aufklärung u nd Unterstützung bei d er 

gesundheitsfördernden Veränderung des Lebensstils. Oie Kernthemen hierbei sind Sew egung, 

Ernährung„ Rau chen, Alkoholkonsum u nd riskant es Sexuatvertiaften. Untersucht w erden 

berufS'tätige Jugend liche zwischen dem vollende·ten 15. bis zum vollendet"en 18 . Lebensj ah r. 

s 
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2021 w urden in Kärnten t rotz da COVID-19-Pandemie 1.947 Jugendliche u ntersucht. Oie 

Untersuchungszahlen 2022 w erden in Abhängigkeit von der- Entwicklung der COVID-19-

Pandemie ausfallen. 

Gesundheits(örderunq im Setting Betrieb (BGFJ 

Das oberste Ziel d er BGF in einem Unternehmen ist die Schaffung einer 

gesundheitsorient ierten Unternehm enskultur, die n achhaltig im Unternehmen getragen und 

gelebt wird. Die S.ervicestelle BGF Kärnten des Österreich ischen Netzw erks BGF (ÖNBGF) 

bietet seit 2003 umfassende Angebot e und Unt erstüuungen bei der Umsetzu ng von BGF im 

Unternehmen an. Mithilfe eines BGF-Beratungspools b et r eut cfte Servicestelle BGF l(ärnten 

Unternehmen sowohl bei Proj ekten als auch in der Nadthaltigkeit. Oie Projektbetriebe bzw . 

die Unternehmen in der Nachhah igkeit können das BGF· Gütesiegel beantragen. Das BGF· 

Gütesiegel des ÖNBGF zeichnet ein erforgreich durchgeführtes BGF-Proj ekt ode.r die 

vorbildliche Implementierung von BGF aus und ist für drei Ja.h.re gültig. Im Jahr 2021 wurden 

rund 75 Betriebe (rund 60 Betriebe in der Nachhalt igkeit und 14 Proj ektbetriebe} durch das 

Angebot der BGF Servicestelle Kärnten betreut. 

Gesun der Riicken - Gute Id ee!"' - ein Proi.eh zur Rückenaesundheir für Erwachsene 

Oie aktuelle Datenlage (\•/IFO-Fehlzeitenreport 2020) zeigt, dass bewegungsmangelassoziierte 

Erkrankungen einen Spitzenwert erreichen und verantwortl ich sind fiir hohe 

Krankenstandstage, hohe Kosten, Schmenen und eingeschränkte Lebensq ualität. Oah er

erweitert die ÖGK im Jahr 2022 ihr Angebot für Betriebe in Kämten durch das Pilotprojekt 

. Gesund er Rücken - Gute Idee!•. Ziel dabei ist, d urch Präsenz und online Maßnahmen die 

Bew egung z.u förd ern. Das Projekt enthält Bewegungskurse über d ie Dau er von 14 bzw . 28 

Wochen in einer lnt ensivphase. Dies w ird kombiniert mit einer darauffolgenden Phase des 

s.el>ständigen Trainings, die mit einem Webinar abgeschlossen wird. Oie "'Gesunder- Rücken • 

Gute Idee-Kurse" zielen darauf ab„ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Zielgruppe 

18-65-jäh rige mit Rückenbeschwerden o hne akuten mecf12inischen/ therapeutischen 

Handlungsbedarf mit Risikofaktor Seweg:ungsmangel in Betrieben zu einer 

Lebenssti länderung hnsicht lich des S.ew egoogsverhaftens zu bewegen. Insgesamt w erden 18 

Bew egungskurse, vier W ebinar e und 130 Stund en Bew egungsberat ung (online, telefonisch 

od er in Präsenz} angeboten. 

Gute Idee! • - ein Gesundheirsförderunqsoroqromm für Betriebe und Vereine 

Oie österreichische Gesundheitskasse b ietet mit dem Gesu ndheitsförderungsprogramm 

" Gute Idee!• seit 2016 für interessierte BEtriebe/VereW'le und lnsritutionen die Mögfichkeit, 

zahlreiche kostenfreie Angebote in den Ber-ekhen Ernährung und Bewegung zu buchen . 

Oa.s Programm bietet Vorträge, Workshops sowie Beratun..:o<>en, fördert eine praktische 

Umsenung d es Erlernten im Alltag und stärkt d ie Gesundh eitskompetenz der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer-. Genutzt werden kann das Angebot von allen l<ämtnerinnen 

und Kärntnern ab dem 18. Lebensj ahr, unabhängig von der Zugehörfp:_eit zur 
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Sozialversicher ung. Aufgrund der Covid-19 Parndemie konnten im Jahr 2021 nun vereinzelt 

M aßnahmen umgesetzt werden. Au ch im Jah r 2022 iwird das 

Gesund heitsfö:rderungsprogramm w eitergefühn. 

Ernöhrun9sberotun9: 

Oie diätologische Emährungsberatung w ird i.n der Landesstelle Kärnt en im Kundenservice 

Klagenfurt am Wörthersee, Villach, Spittal a n der Drau, Wolfsberg und im Hermagor 

angeboten. Im Jah r 2021 w urden 790 Erstberatungen und 1761 Folgeberatungen 

durchgeführt. 38% der Beratungen w erden aufgrund von Übergewich t und Adiposita.s als 

Hauptd iagnose durchgeführt. 4396 dieser Gew ichtsr edukt ionsb eratungen hatten zusätzliche 

Erkrankungen oder Folgeerkrankungen w ie Diab etes M ellitus Typ 2. Dicht gefolgt, mit 36% des 

Beratungsalttags w erd en Stoffwechselerkrankungen als Hauptdiagnose angeführt. Dazu 

zählen Erkrankungen wie Diabet es m ellitus üyp 2, Fettstoffwechselstörungen, erhöhter 

Blutdruck, erhö hte Harnsäure und d te Fettleber,erkrankung. 

Neb en den in dividuellen Ernährungsberatungen finden r egelmäßig auch Vo rträge und 

Workshops für Inst itutionen zum Thema gesunde Ernährung statt. 

Tobokprövenrion~ 

Der Anteil an täglich Rauchenden sinkt koM inuierl ich. In Kärnten rauchen 20, 3% der 

Bevölkerung täglich. Dieser sinkende Trend gi lt sowohl für M änner als auch für Frauen. 

Österreich l ieg t dennoch signifikant über dem EU-Durchschnitt (Quelle: Statiistik Aust ria, 

2021}. Versicherte in Kärnten haben di e Möglichkeit das ÖGK Angebot der 

Rauch er entwö hnung in Form von ambulant en Gruppenkursen oder Einzelb e:ratungen in 

Anspruch zu nehmen. Im Jahr 2021 konnte n in Summe 156 Versicherte mit d iesen 

Entwöhnprogra mmen erreicht w erd en, d avon 59 Personen im Einzelsetting und '97 Personen 

in Gruppenku:rsen. Aufgrund von C:Ovid· 19 konnte das ambulante Angebot nur in 
eingeschränkt er Form durchgeführt w erden. Onlin e-Entwöhnungen, das Rauch frei-Telefon 

und die Rauchfrei-App sind w eit ere Unterstützungsangebote der ÖGK. 
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Ergeht an: 

Geschäftsstelle der Bundes-Zielsteuerungskommission 
c/o Bundesministerium für soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
Abi. 11/B 
Radetzkystraße 2 
1030Wien 
gerhard embactgr®Qest1ndhftitsJnjnjsjeril1m gy al 

Keonz~lehen 

Bezug Bearoei:er D\lrctr...alf 

E-Maü der GÖG \'Om 14.04.2022 Prim. Unlv.-Prof. DDr. Kiest! 16540 
D3Nm 
27.05.2022 

Betrlr.t 
Stellungnahme der NÖ Landes.Zielsteuerungskommission zum 
Monitoringbericht Zielsteuerung.Gesundheit 2022 (BerichUjahr 2021} 

Sehr geehrter HeiT Mag. En1bacher! 
Sehr geehrte Damen und Herren der Geschäftsstelle der Bundes· 
Zielsteuerungskomn1issiont 

Beiliegend dürfen wir Ihnen die oben genannte Stellungnahme übermitteln. 

Die Stenungnahn1e zum FinanzzielmonJtoring und zum Monitoring der Steuerungsbereiche 

wurde im VerfMren des Un1laufbeschlusses vom 24.052022 von der NÖ Landes
Zielsteuerungskommission einstimmig genehmigl 

Mit freundlichen Grüßen 

Landes-Koordinator l 4 ZK 
PrinL Univ.-Prof. ODr. Thomas Klestil e.h. 

SV-Koordinator l -ZK 
Mag. Christian Ruh e.h. 
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Stellungnahme der NÖ Landes-Zielsteuerungskommission zum 
Monitoringbericht Zielsteuerung-Gesundheit 2022 (Berichtsjahr 2021) 

• Finanzzielmonitoring (Teil Ades Monitoringberichts): 

Die Ermittlung der Aufwendungen erfolgte bei land und Sozialverslcherung analog der 
Berechnung fiir das Basisjahr 2010. Die Berechnung der Werte fiir das Jahr 2020 beruht auf 
dem endgültigen Rechnungsabschluss 2020. 

Seitens der gesetzlichen Krankenversicherung erfo~e die Ermittlung der Daten fiir das 
Geschäftsjahr 2021 auf Grundl age der vorläufigen vierteljährlich zu erstellenden 
Hochrechnung. Oie Berechnungen für 2022 effolgten auf Basis der vorläufigen Zahlen für 
2021 (Berechnung per 15.2.2022), wobei COVID-19-bedingte Auswirkungen auf das 
Basisjahr 2021 keme vedässllche Berechnung ermöglichten. _Anzumerken ist, dass alle 
während der COVJD-19-Pandemie erstelten Prognosen mit erflebfichen Unsicherheiten 
behaftet sind. 

Seitens des Landes beinhalten die Werte des Jahres 2021 dje aktuelen Efkenntnisse zum 
Meldezeitpunkt. AuswiJl<ungen der COVI0-19-Pandernie konnten in den Berechnungen fiir 
das Jahr 2021 noch nicht a.bschießend berücksichtigt werden. Die neu hinzugefügten 
Darstellungen rund um COVID-19-Zahlungsflüsse führen zu Verwerfungen im Monitoring in 
den Jahren 2020 und 2021. Oie Daten des Jahres 2022 beinhalten die Werte des 
Voranschlages. 

Die vorlegenden Berechnungen weisen eine Unterschreitung der jeweiligen jährtichen 
Ausgabenobergrenze für die Jahre 2020 und 2021 aus. Die zielsteuerungsrelevanten 
öffentlichen Gesundheitsausgaben liegen im Bereich Land und im Bereich gesetzliche 
Krankenversicherung für diese beiden Jahre unter den vereinbarten Zietwerten. Für das Jahr 
2022 f.egen die Beremnungen im Bereich land und im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung über der Ausgabenobergrenze. Die Ausgabenobergrenze der ÖGK 
WW-d aufgrund von mehreren Effekten überschritten. Bei den wesentlichen Einflusstattoren 
handelt es sich einerseits uni die Kosten ffir Leistungen im Zusammenhangen mit COVID-
19, die durch den Bund ersetzt werden, andererseits um nachgelagerte Auswirkungen der 
Pandemie, sowie Steigerungen im Bereich der HeilmrtteJ. 
Die AOG der SVS wird aufgrund von mehreren Effekten überschritten. Bei den wesentlichen 
Einflussfaktoren handelt es sich einerseits um die Kosten für Leistungen im Zusammenhang 
mit COVlD-19, die durch den Bund ersetzt werden. andererseits um nachgelagerte 
Auswirkungen der Pandemie, sowie Steigerungen im Bereich der Heilmittel Für Oie SVS 
tragen außerdem dje Kosten der einmaigen GesundheitsfOrderungsmaßnahme .Geimpft 
gesünde...- zu einer Überschreitung der AOG beL 

• Monitoring der Steuerungsbereiche (Teil B des Monitoringberichts): 

In Bezug auf die Messgrößen der Steuerungsbereiche gilt es generel, Daten und 

Interpretationen ebendieser der Jahre 2020 und 2021 im lichte der COVID-19-Pandemie zu 
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betrachten. Dies gilt insbesondere im Kontext der jeweiltgen Zielvorgabe, sowohl fÖr 20'20 
und 2021, als auch für Zeitreihen in den Folgejahren, die 2020 und 2021 beinhalten. 

Nach Elnaehiitzung der Zielerreichung bei Zielen und Messgrößen zeigt aleh folgendes Biid: 

Bei 17 der 22 Messgrößen konnte der Zielwert erreicht werden bzw. ist eine fristgerechte 
Erreichung des Zlelwerts reallsierbar, oder es handelt ea aleh um Beobachtungswerte 
bzw. um aggregierte W erte, die nur auf Bundesebene in den Bericht eingegangen sind 
oder ea liegen dazu noch keine Werte vor. 

Bei fünf Messgrößen wurde bzw. wird die Z-telerreichung innerflalb der Umsetzungsfrist 

nicht oder nurteüwelse erreicht. Es handelt sieh um die Messgrößen 1, 4, 5, 6 und 11. 

Stel ungnahmen zu ausgewählten Messgrößen finden Sie unten angeführt. 

N6 liegt Im 6sterreiehweiten Vergleich in Bezug auf Messgröße 1: Umgesetzte 
Primärversorgungseinheiten (PVE) (vgl. BMB BJ 2021 , Tabelle 7.2 S. 45) weiterhin sehr 
gut. Zuaötzlleh zu den 4 erfolgreich In Betrieb stehenden PVE per 31 .12.2021 konnten 2022 
aufgrund einer sehr dyn_amischen Entwicklung bereits 2 weitere eröffnet werden. Darüber 
hinaus sind Besehlüase für weitere 2 Standorte in Kürze zu erwarten. Zudem sei angemerkt, 
dass die PVE in NÖ durch ihre Konzeption und der daraus resultierenden 

Versorgungawirkaamkeit bereits jetzt den zweithöchsten Anteil an ,in PVE versorgter 
Bevölkerung• (siehe Tabelle 7.3. Messgröße 2) erreichen. festzuhalten ist, dass der 
Eröffnung von PV E in der Regel ein mehrjähriger Entwicklungsprozess unter Einbindung 
sämtlicher Umsetzungspartner vorangeht. Oie Umsetzung der PVE gestaltet sieh 
insbesondere aufgrund der Rahmenbedingungen schwierig, weshalb eine zeitnahe Novelle 
des PrimVG dringend no1wendlg isl 

Sowohl Messgröße 4: Krankenhoushl!ufigkelt In Fondskrankenanstolten Je 1.000 EW 
(vgl. BMB BJ 2021, Tabelle 7.5, S. 47) als auch Messgröße 5: Belagstagedichte i.n 
Fondakrankenonstalter> je 1.000 EW (vgl . BMB BJ 2021. Tabelle 7.6, S. 47) zeigen für das 
Jahr 2021 eine deutliche Unterschreitung des Zielwerts 2023. Für beide Messgrößen 

erscheint eine Interpretation des Jahres 2021 (wie auch zuvor für das Jahr 2020) in Bezug 
auf die Zielvorgabe .Reduktion österreichweit unt n1indestens 2 °4 jährlich* im l ichte der 
CovKi-19-Pandemie nur bedingt aussagekräftig, Dies gilt auch für die •Heitere Betrachtur.g 
der Zeltreihe in den Folgejahren. Es wird angereg~ die Jahre 2020 und 2021 bei Betraehnmg 
der Jahresverläufe nicht bzw. nur bedingt zu berücksichtigen. 

Zu Messgröße 6: Ausgewählte Tagesklinik-Leistungsbündel, die tagesklinisch
stotlonör oder ambulant erbracht werden (vgl. BMB BJ 2021 , Tabelle 7.7, S. 48) wird 
festgehalten, dass NÖ l>ei 12 der 14 TK-Leistungsbündel 2021 nach wie vor deutlich über 
dem für 2023 definierten Zielwelt liegt und auch in Summe ffir olle ausgewählten TK
Leistungsbündel eine führende Rolle in Österreich e innjn1ml Betreffend jene zwei 
Leistungsbündel bei welchen auch in anderen Bundesländern die Erreichung der 
Zielvorgabe weit entfernt scheint, wird angeregt. ebe!ndtese einer fachlich-inhaltlichen 
Diskussion zuzuführen. 
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ltlii 
Messgröße 11: Anzahl der ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie-Angebote {ab 
2018: Anzahl niedergelassener und in Ambulatorien tätiger 
Psychiaterinnen/Psychiater (VZÄ) in Ambulator ien und ndgl. Kassensektor) (vgl BMB 
BJ 2021, Tabelle 7.14, S. 52) 
Oie Reduzierung der VZÄ ergibt sich dadurch, dass eine Fachärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie ihre Tätigkeit mrt 3 1.12.2020 beendet hat. 

Messgröße 16 In „ Therapie Aktiv" versoirgte Patientinnen/Patienten und teilnehmende 
Ärztinnen/Ärzten - Anteil der im Rahn1en von "Therapie Aktiv" versorgten 
Patientinnen/Pat ienten in Prozent aller Patientinnen/Patienten, die in die Zielgruppe 
des Programms fallen (112) und Anteil der teilnehmenden Ärztin nen/Ärzte in Prozent 
aller Allgemeinmedizinerinnen/-n1ediziner und Fachärtzinnenl -ärz.te für Innere Medizin 
(2/2) (vgl. BMB BJ 202 1, Tabellen 7.19 und 7 .20, S. 55) 
Oie Wachstumsrate bei ÄrztinnenJÄrzten in Niederösterreich liegt im österreichweiten 
Durchschnitt und zeigt einen erneuten Teilne h.merzuwacils. 
Oie regionalen M!aßnahmen zur zie·lgruppenorientierten Programmbewerbung wurden unter 
Berücksichtigung der C.oronasituation fortgeführt (virtuelle Fortbildt1ng für Ordinationen, 

Telefonberatungen. Newsletter. etc.) 

In Bezug auf die Messgröße 20 Gesunde Lebensjahre bei der Geburt (vgl. BMB SJ 2021, 
Tabellen 7 .24, S. 57) ist festzustellen, dass in allen Bundesländern die Anzahl der gesunden 

Lebensjahre im Vergleich zur vortetzten Erhebung 2014 rückläufig isl Es besteht insgesan1t 
ein West-Ost-Gefälle, wobei sich die Situation in Ost-Österreich relativ ähnlich darstellt. 
Da Gesundheit., aber auch die Entstehung der „gesunden Lel>en:sjahre• multifaktorielle 
Zusan1menhänge haben, gibt es kein einfaches Elklärungs1nuster . Bildungsgrad, 

Einkommens-. Berufs- und lebenssituation:en und vieles mehr müssten zwischen östlichen 
und westlichen Bt1ndesländem verglichen w.erden. 
Auffällig in der Statistik ist auch, dass es von 200612007 auf 2014 deutliche Verbesserungen 
gab, die in Folge aber zw. 2014 und 2019 wieder deutliche Reduktionen ausweisen. Im 
Vergleich zw. 200612007 und 2019 sind die ·w erte aber angestiegen. Möglicherweise handelt 
es sich dabei um methodische Effekte. Dazu wäre die Kenntnis zu Hintergründen der 
Erhebung und ein längerer Zeitvergleich notwendig. Auch die langen Zeitsprünge 

ecsc-hweren die Beurtei1ung. 

Für beide Teile d es Monitoringberichts wäre zu überdenken, ob die Daten der Jahre 2020 
und 2021 in der üblichen Form in die weitere Betrachtung einfl ießen sollten. Um dem 
Umstand der COVID-19-Pandemie ents:prechend Ausdruck zu verleihen, wird eine 
zusätzfiche optische Hervorhebung bspw. durch eine andere Farbgebung angeregt 

4 
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• ~ LAND t4JJ OBERÖSTERREICH 

00. Geaunclleitafonda 
Ge&d'lä.ftN!&le für intriimurale Aufgaben 
4021 Lil'IZ • &hnhofpl;m: 1 

An die 
Geschäftsstelle der 
Bundes-Zielsteuerung-skommission 
Radetzkystraße 2 
1030Wien 
Herrn Mag. Embacher 
gerhard.embachert@bmg.qv.at 

Monitor ingbericht zur Zielsteuerung-Gesundheit 

Sehr geehrte Damen und Herren' 

Oie oOertis::erre1ctusdwl 
Krankeomsdlen.:qgs:riQer 

-~""""" Ttt f-43 732) 7120-14198 
f« f-43 732) Ti 20-?'14 355 

E-mit: gesur~s.pos;Oooe.s·1.a. 

Linz.. ll.05.2022 

Gemäß Zielsteuermgsvertrag auf Bundesebene Art.. 8.5. übermitteln wir Ihnen die Stellungnahme 
der Landeszielsteuerungskommission: 

f olgender Bericht und Beschluss-Antrag wurde der Landes-Zielsteuerungskommission in ihrer 18. 
Sitzung am 20.052022 vorgelegt. 

Für Oberösterreich ist die Zielerreichung (L::md und gesetUche KV) im Betrachtungsjahr 2020 noch 

insgesamt mft 70,05 Mio. Euro (1, 75%) unterhalb der Ausgabenobergrenze. 

Für 2021 kommt es lediglich im Bereich der gesetzlichen KV (und hier der ÖGK) zu einer 
Überschreitung der Ausgabe.nobergrenze (um 4,48 Mio. Euro oder 0, 25%), insgesamt jedoch zu 
einer Unterschreftung von 57,71 Mio. Euro (1,40%). 

Das Voronsch/:Jgsmonitoring 2022 v1eist eine generelle Überschreitung von 151, 25 M'io. Euro 

(3,56%) in der Gesamtbetrachtung aus. 

Die Messgrößenausprägung der BundesJandwette zeigt, dass Obetösterreich bei sieben 
Messgrößen besser abschneidet als der Ö-Werl. Drei Messgrößen legen (fust) genJJu beim Ö-Wett 
und fünf Messgrößen liegen schlechter. So liegt Oberösterreich beispielsweise bei der Messgröße 
,,Ärztliche Versorgungsdichte • unter dem Ö-Wett, bei der Messgröße , Relation DGKP und 
Pflegefachassistenz zu Ärztinnen und Ärzt.en in Fondskronkenanstalten" fegt Oberösterreich über 

dem Ö-Wert 

Die Landeszielsteue.rungskommission wird ersucht, den Bericht und den beliegenden Moni
toringberi<:ht der Gesundheit Österreich GmbH zum Finanzzielmonitoring und zum Monitoring der 

Steuerungsbereiche zustimmend zur Kenntnis zu ne.hmen. 

G 
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Hinweise: 

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Oö. Gesundheitsfonds Geschäftsstelle für 
intramurale Aufgaben, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, und führen Sie das Aktenzeichen dieses Schreibens an. Sie erreichen uns mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln über die Nahverkehrsdrehscheibe (Regional- und städtische Busse, Straßenbahn, Bahnen). Fahrplanauskunft: 

http://www.ooevg.at Im Landesdienstleistungszentrum (LDZ) gibt es ca. 1000 überdachte Fahrrad-Abstellplätze.

Seite 2 
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Oie 

Lande>·Zielstruerungskommission Salzburg 

richtet an die 

Bundes· Z i e lsteueru ng-s kom1n ission 

die nachstehende 

STELLUNGNAHME 

zur Finanzzielerreichung u1id zu den Steuerungsbereic.hen 

laut MonitooiniJ;>eficht Zielsteueruns · Gesundheit 2022 

Berichtsjahr 2021 
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Die l.andes·Zielsteuenmgskommission kommt il..-er Verpflichtung zur Stellungnahme 

gemäß Art. 8.5 Zielsteuerungsvertrag wie folgt nach: 

Finanzzielerreichung l and Salzburg 

Zur Finanzzielerreichung kann festgenalten werden, dass die Daten des Landes 

Salzburg für das aktuelle .Monitoring der Finanzzielsteuerung" an die GÖG 

wunschgemäß auf der Basis der Ergebnisreclmung (und nicht mehr wie davor auf Basis 

der Finanzierungsreclmung) gemeldet wurden. 

Gemäß dem endgültigen Abschlussmonitoring für das J ahr 2020 bestand eine 

zielsteuerungsrelevante Gesundneitsausgabensumme der Landesebene Salz.burgs von 

rund 842, 13 Mio€ bei einer vereinbarten zulässigen Ausgabenobergrenze von 861 ,46 

Mio €, woraus sich - dank des Abzuges der Hälfte der Finanzzuweisung des Bundes 

gemäß§ 57a Abs 2 KAKuG in der Gesamtllöne von etwa 55,40 Mio €, somit von 27,70 

Mio € - noch eine klare Untersclireitung in Höhe von rund 19, 33 Mio (errechnet. 

Berücksichtigt man jedoch diese aus Anlass der Corona-Pandemie im Sinne des Art 

26 der geltenden Vereinbarung gemäß Art 15a 8-VG Zielsteue<ong-Gesundheit 

('t/erpflichtung zur Vereinbarung ausgleichender Finanzierungsmechanismen) 

zusätzlich gewät.rten Bundesmittel nicht, wäre dre Ausgabenobergrenze um etwa 

8,37 Mio € überscliritten W<>rden. 

Beim zweiten unterjährigen Finanzzielmonitoring für das Jahr 2021 sollten 

hinsichtlich der Betriebsabgangsdeckungsmit tel des Landes und der Gemeinden 

schon weitget\end die Rechnungsabschlusswerte ausgewiesen sein. Mit rund 892,82 

Mio € wird hier - wiederum dank des Abzuges der Hälfte der Finanzzuweisung des 

Bundes gemäß § 57a Abs 2 KAKuG - ein nur geringfügig über der zulässigen 

Ausgabenobergrenze von 888,23 Mio € ljegender Wert ausgewiesen (• 4,59 Mio €) . 

Berücksichtigt man d iese aus Anlass der Corona-Pandemie im Sinne des Art 26 der 

geltenden Vereinbarung gemäß Art 15a 8 -VG Zielsteuerung·Gesuncf>eit zusätzlich 

gewährten Bundesmittel nicht , wäre die Ausgabenobergrenze allerdings ziemlich 

deutlich, nämlich um etwa 32,29 Mio €, übersclvitten worden. 

Was das Voranschlagsmonitoring für das laufende J ahr 2022 anbelangt, ist zu 

vennerken, dass es bisher noch zu ke iner Vereinbarung hinsichtlidl ausgle ichender 

Finanzierungsmechanismen im Sinne des Art 26 der geltenden Vereinbarung gemäß 

Art 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundneit gekommen ist, und sich deshalb mit rund 

19. L·ZK: 2-4. MO; 20ZZ 
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971 ,46 Mio € eine deutliche Überschreitung der zulässigen Ausgabenobergrenze „ 
Höhe von etwa 916,67 Mio€ ergi>t . Diese lherschreitung im Ausmaß von ciri<a 54,79 

Mio € ist allerdings - wie in den Vorjahren - angesichts der schwer vorhersehbaren 

Y.Jeiteren Entwicklung der Corona-Pandemie weiterhin mit e iner gewissen Vorsicht zu 

interpretieren. 

Der guten Ordnung halber sei wiederum der Umstand nicht unerwähnt, dass Salzburg 

für die Zielsteuerungsperiode 201 7-21 und auch für die Fortschreiboog der Werte für 

2022 und 2023 (infolge der Verlängerung des Finanzausgleichs) dank des 

Entgegenkommens e iniger anderer Bundesländer e inen etwas höheren Anteil an der 

zulässigen Gesamt-Ausgabenobergrenze aller Länder zugestanden erhalten hat 

(2019-21 um je 25 Mio ( mehr als sich ohne die.es Entgegenkommen errechnet hätte, 

analog auch für 2022 und 2023 valorisiert um je 3, 2 %). Dies insbesondere „ 
Würdigung der besonderen inländischen Gastpatientenproblematik Salzburgs. 

Oie vereinbarten Ausgabenobef'grenzen kömen nach aktuellem Datenstand im Jahr 

2021 und 2022 nicht eingehalten werden. Dieser Umstand ist jedoch eindeutig dem 

außerordentlichen Faktor der aktuellen Corona-Pandemie geschuldet. 

Finanzzielerreichung Sozialversicherung 

Oie Ausgabenobergrenze der Sozialversicherungsträger (ÖGK, BVAEB, SVS) wird 

aufgrund von mehreren Effekten übe.-.chritten. Bei den wesentlichen 

Einflussfaktoren handelt es sich e inerseits wn die Kosten für Leistungen im 

Zusammenhangen mit COVl019, die durch den Bund ersetzt werden, andererseits um 

nachgelagerte Ausvlirkungen der Pandemie , sovlie Steigerungen im Bereich der 

Heilmittel. 

19. l ·DC: 2.f. Mal 2012 2 
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Sl"ellungnabme deT L.atld.es·Zielsteuenmgsianm'issiM :sobburg rum Meritorin~r JfZfJZZ 

Monitoring der Steuerungsbereiche 

Me~ aus. dan z.leEsteoeru-igs\'el'1T.l:i !~'ef't Vef1,;eichsw:ert "'"""' Entwiddu"lg: 
(easis: ~/ÖSttmrich) 202) ( 3"1.12 .2020} ( l l . l 2.2021) 

1 Umgesetzte P\IE (Salzbutg) 5 0 2 , 

2 
In PV·Einheften-versorgte 
Be'IÖlkerur>g (Salzburg) 1' 0 2,197 % , 

Anzahl multiprotessionetler 

3 
und/oder interdisziplinärer 

1' nicht nicht 
VersorguogSformen im ambulanten verfüjbar verfügbar 
Bereich (Sa!z!>urg) 

Krankenhaushäufigkeit in 
S:172 S: 179 

4 F~skrankenamtalten je 1.000 fW .l.> 2 % ö: ,70 ö: 175 (Osterreich, %-Verändenmg ztWl1 ö: ·16,52 % Ö: -+ 2,94 ~ 
Vorjahr) 

Betagstagesdichte in 
S: 1.11--4„3 S: 1-152.6 

5 F~skrankenamtalten je 1.000 fW .l.> 2 % Q: 1.121,5 Q: 1."f-45„6 (Osterreich, %-Verände.-ung ztWl1 O: ·15,06 % 0 : -+ 2,15 ~ 
Vorjahr) 

6 
Ausgewählte Tageskliml<· 

1' t (63,4 %) 1' (65,8 %) ' Leistullgsllündel (Salzburg) 

7 Anzahl ~ besetzten B 8 ft) B (n.v.) , 
Ausbildullgoste!ten (ÖSterrei:h) 

8 Äfztlic:be Ver.o<gl.llgOdichte 
(Osterreich) B B (+) 8 (n.v.) 

9 Relation DGl<P und Pf A 20 Ärninnen 
in FKA (Ö5terreich) B B (+) 8 (n.v .) 

10 
Masem/ Murq>s/Rötetn • 1' 88,04 il\ nicht 
Durchimpfungsrate (Ö5terreich) (Vierjährige) verfügbar 

11 
Ambulante K'lJu·;psychiatrisc:he 

1' 3, 1 VZÄ 3,7 V1Ä , 
Angebote (Salzb..-g) 

12 Umsetzungsgrad ELGA (ÖSterreich) t 77, 05 il\ 79, 52 % „ 
Polypharrnazie Prävalenz je 1.000 

13 über 70-jähcige .j. 160 142 ~ 

Anspruchsberechtigte (Salzburg) 

14 
Pot~tielt inadäquate Medlkation 
bei Alteren (über 70-Jährige) .j. 34,2 % 32,7 il\ 
(Salzburg) 

15 
Aufenthalte mit ku1'2er 1' > 94 93,1 % 93,8 % ptäoperatiVer Verweildauer J; 

„ 
16 

In Therapie Akti'r versorgte 
1' t 1' , 

Patientinnen (Salzbtrg) 

19. L·ZIC: Z.f. MQi 20ZZ J 
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Anzahl der gemeinsamen 
nicht nicht 17 Medil<amentenbeschafflVlgen t verfügbar verfügbar 

(Satzllwg) 

18 
Zufriedenheit mit ~ medizinischen 

~t 
nicht nicht 

Versorgung (österreich) verfügbar verfügbar 

ExzeUente ood ausreichende nicht 
19 Gesurdleitskompetenz (österreidl, t 52,8% 

verfüg"ar i n % der Befragten) 

20 
Gesunde leben;jalTe bei~ Geburt 

t nicht nicht 
(Satzllwg) verfügbar verfügbar 

21 T<igtict>Raochende (Salzburg) .j. nicht nicht 
verfügbar verfl!gbar 

u Kariesfreie Kinder (SalzbtJrg) t nicht nicht 
verfügbar verfügbar 

B Beobadltungswert 
EW EfO\\Ohner 
n.v . oidlt verfügbar 
s Salzburg (Wert für das BL Sal21>urg) 
ö österrei<:h (österrelch-Wert) 
VlÄ Vollzeitäqufvalente 
.I' positive Entwicklung 

negative Entwicklung 

!9. L·Z!C 24. MOf 2fl22 

III-721 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 03 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissionen28 von 45

www.parlament.gv.at



Stellungnahme L3ndes4Zie lst~erungskommission Steiermark 

Monitoringbericht Zietsteuerun g4Ge sundheit 
Berichtsj3hr 202 l + GESUNDHEITS FONDS 

STEIERMARK 

Finanzzielmonitoring fStellungn.ahme zur Finanzzielerreichung. Teil Ades 
Monrtoringberichtsl: 

Aus Sicht der Landes-Zielsteue rungskommission Steiermark is:; es no.:'wendig, d ie Berechnung der 
Ausgabenobergrenze und die Berechnung der zielsteuerungsrelevanten Gesundheiisausgaben im 

R~hmen det nächsten Finanzausgleichsverhandlunge:n zu diskutferen. Vorerst wird für 2022 kein 
Handlungsbedarf gesehen, da :sich die Überschrei tung auf das VoranschJagsmonitoring 2022 bezieht 

Monitoring der Steuerungsbereiche fStellungn.ahme zu Teil B des Monitoringberichts): 

Strategisches Ziel 1 - Stärkung der ambulanten Versorgung bei gleichzeitiger Entlastung des 

akutstationären Bereichs und Optim ierung des Ressource-neinsatzes 

• Messgrößen 4+5 - Krankenhaushäuf igkeit und Belagstagedichte_ 
(Zielvorgabe für beide Werr.e: 42% jährlich: Steiennarli-Ergebnis: rd. +4% ) 

Oie Zielwert~ sind zwar gegenUber 2020 gestiegen (für ganz Österreich: +2,94%). aber gegenüber 
2019 gesunken. Oie Ergebnissoe werden Großteils auf die Covid-1Q4Pllndemie zurückgefühn und 

mUsse-n weiter beol>Jlclriet werden. 

• Messgröße 6 - Ausgewählte TK-Leistungsbündel, die tagesklin isch·stafjonär oder 
ambulant erbracht werden 

(Zielvorgaben sind je l ei9.ungsbündel - insgesamt 14 - definiert) 

In der Steienn3rk ist nach wie vor ei:ne positive Entwicklung erkennbar (bef t 1 von 14 

Le1stungsbUndelo steigend), bei 3 LeistungsbUndeln ist ein leichter Rückgang zu ve-rze.ichnen. 

Es ist anzuführen. dass die Entwtcklung nach wie vor nicht fn alfen Krankenanstal:en gleich veriäuft. 
Oie Kenngrößen we-tden als foc-e-r T3gesordnungspunkt in den regelmißige-n Sitzungen der AG LKF 

Oaten4 und Leistungsmonitoring (medOK) besprochen. Auf Trägerebene erfolgten und effo.lgen 
weitere Maßnahmen, um den An;eil zu erhöhen und regionale Unterschiede auszugleichen. 

• Messgröße 11 - Ambulante KJP·Angebote 
{Ziefvorgabe t: Ste~rmark·Ergebnis: 1) 

tn der Steiermark sind fünf Kinder4 und Jugendpsychiauis.che Ambulatorien inkl. Be-ratungssteUe an 

zehn Standorten geplant. Derz!eit sind an aJlen S;andorten die Becatungss<ellen umgesetzt und in 

Betrieb. 

Für die Umsettung der Ambulatorie-n fehlte an e1ne-m Standort noch der/d~ benötigte F acharzt'ämi'.n 
fiir Kinder- und Jugendp sychiatrie4 Die volle personelle Besetzung der vorgesehenen AmbuJatorien mit 

Fachä.rn'innen für Kinder4 und Jugendpsychia~ie steUt nach wie v or eine Herausforderung dar. Dur.eh 

eine Kooper;Jtion mi1 einet sta6onären Abteilung für Ki.ndet - und J ugendpsychiatrie konnte für die 
obersteirischen St;Jndone eine fachämliche Besetzung erreicht werden. 

Derzeit laufen für d ie Ambulatorien die san·itätsbeh&dli-chen Verfahren um dle entsprechenden 
Be\villigungen zu erreichen. Seitens der Sozialvers.icherung wurden d rei §2 KasseMtelJen 

ausgeschrieben. zwei davon sind bereits besetzt (Graz und Leibnitz). 

sette 1 von 2 

III-721 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 03 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissionen 29 von 45

www.parlament.gv.at



Stellungn ahme Landes-Zielsteuerungskommission St~iermark 

Monitoringberictn Zielst=uerung-Gesunclheit 
Berichtsjahr 202 1 + GESUNDHEITSFONDS 

STEIERMARK 

Strategisches Ziel 2 - SichersteDen der Zufriedenheit der Be-völkerung durch Opt imierung der 

v ersorgungs- und Behan dlungsp rozesse 

• Messgrö ße 13 - Potypharmazie-Prävalenz 

(Zielvorgabe t: Steie-rrnaA:·,Ergebnis: 1) 

Zwar s inkt die Pofypharmazie-Prävalenz auch in d er Stejermark.. allerdings liegt d er W ert mit 226 weit 
ü ber-dem Ö-Schnitt von 188 (Steiennark: 2.~hster W ert). 

Set=2von2 
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• c Österreich ische 
Gesundheitskasse 

Stellungnahme der Tiroler Landes-Zielsteuerungskommission zum 
Monitoringbericht ,.2'.ielsteuerung Gesundheit", Berichtsjahr 2021 

Seitens der Gesundheit Österreich GmbH wurde am 14.042022 der Monitoringbericht Zi~ 

steuerung-Gesundheit für das Berichtsjahr 2021 versendel 

Dabei wurde im Zusanvnenhang mjt erfolgskriischen Zielen mit Verweis auf den Bundes-

Zielsteuerungsvertrag auf die Notwendigkeit der Befassung der Landes-Zielsteuerungskom
mission hingewiesen und die Formulierung handlungsJeitender Empfehlungen thematisiert. 

In diesem Sinne ergeht zum Monitoring-Bericht bzw. den Monitoring-Daten folgende 

Stel ungnahme: 

Stellungnahme zum Teil A - Finanzzielmonitoring 
Für den Zweck der F ilanzzielsteuerung wurden im Rahmen der Zielsteuerung Gesund

heit seit dem Berichtsjahr 2012 Festlegungen zu den jähr1ichen Ausgabenobergrenzen 
(.AOG•) in Bereich der Länder (Fondskrankenanstalten) und dem Bereich der Soziatver

sicherung getroffen und es bestehen Regelungen hilsichtlich der diesbezüglichen Zähl

weisen der einzubeziehenden öffentlichen Gesundheitsausgaben für den laufenden Be
trieb (zielsteuerungsrelevante öffenUiche Gesundheitsausgaben, .ÖGA"). 

Betreffend die Jahre 2020 und 2021 ist in Folge der COVI0-19-Pandemie selbstver
ständlich auf die Beeinträchtigung der Ermittel>arkeit der (für einen Zeitvergleich taugli

chen) ÖGA zu verweisen. 

Finanzzielmonitoring - Land Tirol Cf ondskrankenanstaltenl 

Der aktualisierte Vergleich z>Mschen ,Sou" (Ausgabenobergrenzen; .,AOG") und ,Ist" 
(endgültige Daten bzw. EJwartungsplanung der ÖGA) e<gibt folgendes Bid, welches je
doch hinsichtlich 2020 und 2021 in Folge der COVI0-19-Pandemie und der dbzgl Hand

habung der Zähtweise der ÖGA nur sehr eingeschränkt aussagekräftig und wohl kaum 

für einen Vergleich zwischen den politisch vereinbarten AOG und den tatsächlichen Aus
gaben geeignet ist 

Tatsächfiche Ausgaben bzw. Erwartunosplanung: 

Für das Jahr 2020: € 1.019.590.628,09 (Überschreitung der AOG um € rd. 1,58 Mio.) 
Für das Jahr 2021 : € 1.056.413.683,12 (Überschreitung der AOG um € rd. 5,82 Mio.) 

Für das Jahr 2022: € 1.092.023.851,56 (Überschreitung der AOG um € rd. 7,78 Mio.) 

Hßsichtfich der prinzipielen Auswirkungen der COVI0-19-Pandemie auf die Fi nanzziel

steuerung wird auf die Darlegungen in d er Stellungnahme zum Monitoringbericht betref
fend das Jahr 2020 hingewiesen (letztjährige Stellungnahme zum Monitoringbericht, Un

terkapitel ,Sondersituation auf Grund de< COVID-19-Pandemie"). 
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Ergänzend dazu wird auf die kritische Stellungnahme seitens r.-o1 im aktuellen Monito
ringbericht verwiesen (siehe Tabele 7.1, S 44). Diese bezieht sich insbesondere auf die 

- alle Bundesländer betreffende - Festlegung, die Zuschüsse (Refundierungen) des 
Bundes an die Länder nach§ 57a KAKuG bei der Ermittlung derÖGA abzuziehen (ös

terreichweit € 750 Mio., betreffend Tirol € rd. 76,82 Mio; Abzug je zur Hälfte im Jahr 
2020 und 2021 i 

Sichert.ich zutreffend sind zunächst die Ausführungen der GÖG auf S 3 des Monitof'ilg. 
berichtes (siehe 2. Aufzählungspunkt), wonach die COVID-19-M:ildererträge der Kran. 
kenanstarten im Jahr 2020 und 2021 von den Ländern teilweise über die Betriebsab
gangsdeckungen oder m Rahmen zeitnaher Zuschüsse kompensiert wurden (wodurch -
richtiger Weise - bewef1(stel igt wird, dass öffentliche Minderausgaben dll'"ch öffentliche 
Mehrausgaben rechentechnisch ausgeglichen werden). 

Warum jedoch der Zuschuss des Bundes an die Länder nach§ 57a KAKuG, mit wel
chem die obgenannten Mehrausgaben der Länder seitens des Bundes z.T. ersetzt wur. 
den, wieder in Abzug zu bringen wäre, wurde im Monitoringbericht der GÖG lediglich in 
fonnaJer Hinsicht beschrieben (siehe Fußnote 1 auf S 3 des Monitoring.berichtes: .Wl.l"de 
vereinbart"). Der - metvmalige - Hinweis von Tirol, dass es nicht adäquat erscheint. öf. 
fentiche Mittel ffir die Finanzierung der Fondskrankenanstalten, welche Sn überwiegen. 
den Ausmaß auch ohne Pandemie erforderich gewesen wären. bei der Ermittlung der 
ÖGA abzuziehen, wurde von der GÖG nicht aufgegriffen. 

Daher ist bei der Interpretation der eingangs angeführten ÖGA für Tirol im Jahr 2020 
und 2021 zu bedenken, dass sich diese Werte nach eilem Abzug von je rd. € 38,41 Mio. 
ergeben bzw. ohne diese Abzüge eine zusätzliche Überschreitung der AOG in diesem 
Ausmaß gegeben wäre. 

Oie vorangegangene Monitoring--Mekfung (d.h. jene vom September 2021) sah diese 
Abzüge noch nicht vor. 

Hancnunqsleitende Empfehlungen: 

Aus den Ausführungen der GÖG im Monitoringbericht hinsich11ich der nur eingeschränk
ten Aussagefähigkeit der ermittelten ÖGA und den obgenannten Ergänzungen lässt s ich 
in Anbetracht der historischen Zwecksetzung der Finanzzielsteuerung und der Festle
gung von Ausgabenobergrenzen lediglich die Schlussfolgerung ziehen, dass nach Ende 
der Corona.Pandemie wiederum eile verstfu1cte Bewusstseinsbidung hWlsichUich der 
Entwicklung der intramuralen Ausgaben angestrebt werden sol. 

2 
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Finanzzielmonitoring - Sozialversicherung 

Tatsächliche Ausgaben bzw_ Erwartungsplanung: 
Für das Jahr 2020: € 9Cil1,25 Mio. (Unterschreitung der AOG um € 52,92 Mio.) 
Für das Jahr 2021: € 978,59 Mio. (Unterschreitung der AOG um € 6,07 Mio.) 

Für das Jahr 2022: € 1.040,67 Mio. (Überscrnrettung der AOG um € 24,47 Mio.) 

Oie AOG der ÖGK wird aufgrund von mehreren Effekten überschritten. Bei den wesentli
chen Einflussfaktoren h.andelt es sich einerseits um die Kosten für Leistungen im Zu
sammenhangen mit COVID19, die durch den Bund ersetzt werden, andererseits um 
na chgelagerte Auswirkungen der Pandemie, sowie Steigerungen im Bereich der Heilm it
tel .. 
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Stellungnahme zum Teil B • Monitoring der Steuerungsbereiche 

Einleitend ist zu e r.vähnen, dass Einflüsse der Pandemie auch bei der Interpretation der 

Monitoring-Oaten in den Steuerungsbereichen zu berücksichtigen sind bzw. die Monito

ring-Ergebnisse t eitweise eine nur eingeschränkte Aussagekraft haben. 

Der erste Teil des Berichtes beschäftigt sich mit der Stärkung der ambulanten Versorgung 
bei gleichzeitiger Enttastung des akutstationären Bereichs und Optimierung des Ressourcen
einsatzes. Die Messgrößen 1 und 2 beziehen sich auf bereits umgesetzte Primärversor
gungseinheiten sowie die in Primärversorgungseinheite n versorgte Bevölkerung im jeweil~ 

gen Bundesland. Trotz planerischer und vorbereitender Arbeiten im Jahr 2021 ertolgte ohne 
vorliegenden abgeschlossenen regionalen Gesamtvertr ag Primärversorgung keine Umset4 

zung von Primärversorgungseinheiten in Tirol, weshalb sich Tirol in beiden Messgrößen am 
unteren Ende de< Bundesländer-Spannweite befindet. Ein Honorierungsmodell wurde bereits 

erarbeitet, eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Land Tirol liegt ebenfalls vor. 

Hinsichtlich der Krankenhaushäufigkeit in Fondskranke'nanstalten (Messgröße 4) sowie der 
Belagstagedichte in Fondskrankenanstalten (Messgröße S) befindet sich Tirol über bzw. 

nahe dem österreich 4 Durchschnitt. 

Betreffend Messgröße 6 (ausgewähtte Tagesklinik 4 Leistungsbündel) ist auf die 201 9 umge 4 

setzte Überarbectung des stationären RSG 2025 hinzuweisen, welche sich schwerpunktmä4 

ßig auch auf die Stärkung tagesklinischer Leistungen konzentriert hat 

Hinsichtlich der ärztlichen Versorgungsdichte (Messgröße 8) und der Relation DGKP und 
Pfleg:efachassistenz zu Ärzt:innen in Fondskrankenans talten (Messgröße 9) liegt Tirol exakt 

im bzw. nahe dem österreich~urchschnitt. 

Zur Messgröße 1 1 (Ambulante Kinder 4 und Jugendpsychiatrie4 Angebote), dessen Wert für 
Tirol sich nahe d em Österreich 4 Schnitt einpendelt, ertauben wir uns festzuhalten, dass durch 
die Eröffnung der Kinder 4 und Jugendpsychiatrie in Hall im November 2017 eine wichtige 
Versorgungslücke gefüllt und damit zu einer entscheidenden Verbesserung der Versor
gungssituation von Kindern und Jugendlichen in Tirol beigetragen. Im extramuralen Bereich 
wird durch Sondervereinbarungen die Versorgung durch vier niedergelassene Fachärzt in
nen für Kinder 4 u nd Jugendpsychiatrie, die im Ober1and (Obermieming). Zentralraum (Inns
bruck) und im Untertand (Kufstein) ordinieren, sichergestellt. 

Der zweite Teil d es Berichtes beschäftigt sich mit der O ptimierung von Versorgungs 4 und 

Behandlungsproz essen und dadurch einer Verbesserung der Qualität (strategisches Ziel 
2). Darunter fällt unter anderem der gezielte Einsatz von lnformations 4 und Kommunikati 4 

onstechnologien für die bessere und effizientere Versorgung. Damit angesprochen sind 

insbesondere de< ELGA-Rotlout sowie die Ausweitung der eHealth Anwendungen E-Be
fund, E-Medikation sowie des E4 1mpfpasses . Hierzu ist erläutern, dass aufgrund der vor

rangig für die Bekämpfung der COVID 4 19-Pandemie ei ngesetzten Ressourcen der lm 4 

plementierungsstand der genannten Anwendungen niclht maßgebend ausgeweitet wer 4 

den konnte. Positiv zu erwähnen ist aber die Österreich-weite Ausrollung des Pilotbetrie
bes des E4 Impfpasses mit Ende des Jahres 2020. Dies e Entwicklung führte dazu, dass 

der elektronische Impfpass mit Beginn des Jahres 2021 flächendeckend zu Eintragung 
von Impfungen - vornehmlich von Impfungen gegen COVID 4 19 - zur Vertügung stand. 

4 
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In Tirol werden zwischenzeitlich nahezu alle COVID-19 Impfungen sehr zeitnah in das 
zentrale Impfregister eingetragen. Zlm° Polypharmazie PrävaJenz (Messgröße 13) und 

potentiea inadäquaten Medikation (PIM) bei Älteren (Messgröße 14) hat bereits die flä
chendeckende Einführung der e-Medikation auch in Tirol schrittweise zu Verbesserun

gen geführt. Zudem wird die Anbindung von Telegesundheitsdiensten an die ELGA in 
Tirol kontinuierlich ausgebaut 

Aktuell wird an der ElGA-Registrierung des Herzmobil-Episodenberichts gearbeitet, der 

am Ende einer in der Regel dreimonatigen Herzmobi-Behandlungsepisode bei einer/m 
Patientin/en über deren Ver1auf Auskunft gibt, Tests durch Tetbiomed, ITH~coserve und 

Tirol Kliniken si'ld in der ELGA-Vorproduktionsll'llgebung am Laufen und hieraus hat 
sich bezüglich der Registrierung des Herzmobil-Episodenberichts in ELGA noch De

tailanpassungsbedarf ergeben. Sobald die verbesserten Softwarefunktionen zur Vertü
gung stehen, können die Abnahmetests ca. im Mai I Juni 2022 fortgeführt werden. 

Bei den Aufenthalten mit kurzer präoperativer VerweikSauer (Messgröße 15) liegt Tirol leicht 

über dem Österreich-Durchschnitt. 

Der Wert der Messgröße 16 Cn • Therapie Akw- versorgte Patient: innen) liegt in Tirol am 
unteren Ende der Bundesländer-Spannwefte, was auf einen Piiotbetrieb mit bis Mitte 

2018 eingeschränkter Anzahl an Ärztinnen zurückzuführen ist. Mit der anschließenden 

Ausweitung des Angebotes auf alle Ärztinnen für Allgemeinmedizin und Innere Medizin 
zeigte sich sodann eil deutlicher Anstieg der beteiligten Älzt:innen, als auch der ins Pro

gramm eingeschriebenen Patientinnen. Dies entspricht aDerdings dem Trend in al en 
weiteren Bund esländern, weshalb r.-01 im Berichtsjahr 2021 unverändert an letzter 

Stele liegt. Es wird allerdings angemerkt, dass mtt de< gewählten Messgröße (Teineh
merzahl von Patientilnen sowie Ärztinnen am Versorgungsprogramm. Therapie Aktiv-) 

nicht die gesamte integrierte Versorgungssituation in Tirol erfasst wird. Aus Sicht des 
Bundeslandes Tirol wird daher angeregt, bei der Messgröße zur Verbesserung der inte

grierten Versorgung neben • Therapie Aktiv"' Ergebnisse weiterer Oisease-Management

Programme eStfließen zu lassen, um die vollständige integrierte Versorgungssituation 
abzubilden. Weitere folgende Versorgu ngsprogramme werden in Sinne eines struktu

rierten integrierten Behandtungspfades derzeit erfolgreich in Tirol umgesetzt: 

Für die Versorgung von Patient: innen mit Herzinsuffizienz wurde das Oisease

Management-Programm HerzMobil Tirol (HMT) entwickelt. Das Wissen um die 

eigene Herzerkrankung, das frühzeitige Erkennen der Anzeichen einer Ver
schlechterung, die Bedeutung der ildividuellen Risi<ofaktoreo und die Wichtigkeit 

der verordneten Medikamente sind zentrale Inhalte einer intensiven Patientin
nenschulung. Diese garantiert meist eine längerfris tige Stabilisierung der Erkran

kung und spielt somit in der Versorgung von chronisch herzinsuffizienten Pati
entinnen eine bedeutende Rolle. Dies trifft ganz besonders für d ie instabile 

Phase inl unmittel>aren Anschtuss an einen stationären Aufenthalt wegen kardia
ler Dekompensation zu. HMT versucht mit einem teleme<fizinischen Versor

gungsprogramm das individueOe Management betroffener Patientinnen in dieser 

Phase der Erkrankung zu verbessern. Ziele des Programmes sind die Verbesse
rung des Therapieeliolgs und die wohnortnahe Versorgung von herzinsuffizien

ten Patient innen durch di"ekte und aktive Einbindung dieser in das Behand-

s 
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lungsmanagement und d ie syste·matische Unterstützung der entlang des Be
handlungspfades l>eteifigten Ärzt:innen und Pflegepersonen. Das mobile Ge
sundheitsmonitoring bietet die Möglichkeit~ zeitnah auf Abwei chungen der Para
m eter zu reagieren und somit be·i ei'ler klinischen Exazerbation zeitgerecht und 
z ielgerichtet zu intervenieren . Sie bieten gleichze·itig auch die Möglichkeit, dJe 
m edJkament öse Therapie schrittweise zu optimieren. Neben der Verbesserung 
der l ebe·nsqualität von betroffenen Patientinnen sind die Reduktion von Re-Hos
p itarisierungsrate und Mortaität objektive Ouaitätsparameter ffir die Versor
gungsprogramme. 2020 und 2021 wurden jeweils ca. 190 Patient :i'lnen von rund 
40 Netzwer1<ärzt:innen und 17 spezialisierten Pflegekräften im Programm HMT 
betre·ut. Das Jahr 2022 zeigt aktuel e ine 100 % -ige Steigerung zu den Vorjahren. 
Seit 2012 sind knapp 800 Patienti:nnenfälle registriert. Das Prog:ramm ist aktuell 
in 8 von 9 Bezirken ausgerollt.. Oie tirotweite Ausrollung musste COVIO bedingt 
um ein Jahr verschoben werden. Aktuell ist der letzte Bezirk Lienz in Vorberei
tung. Gemäß eine·r aktuellen Auswertung W\.M"den innerhalb von 6 Monaten 17 ,5 
% der Patientinnen der HMT-Kohorte aufgrund von akuter kardialer Dekompen
sation wiederaufgenommen. Dem gegenüber kam es bei 27 ,5 % der Patientin
nen der Vergl eichskohorte zu einer Wiederaufnahme. Das bedeutet eine Reduk
tion der W iederaufnahmerate von nah ezu 50 % in HMT. Univ .-Prof . Or. Gerhard 
Pölzl, mediz inischer Leiter von HMT, hat in seinem letzten Bericht an die landes
Zielsteuerungskomm ission insbesondere dJe positiven Auswirkungen auf den 
Umgang d er Patientinnen m it ihrer Erkrankung - auch nach Programmende, die 
Verbesserung der Lebensqualität. die Reduktion der Sterbli chkeit und de·r Kran
kenhauswiederaufnahmen positiv hervorgehoben. Aktuell w ird an der ELGA-Re
g istrierung des Her.zmobil-Episodenberichts gearbeitet (siehe oben). 

Ferner e rtolgt dJe Ambulante Schlaganfal versorgung im Rahme n des Schlagan
faß.pfades im Rahmen des lnt egrie·rte Patientenpfad/Behandlungspfad Sc.hlagan
fan. In Tirol gibt es circa 1.700 SchlaganfäDe im Jahr; ungefäh r 6.000 Menschen 
leben mit den Folgen nach einem Schlaganfall. Zur Optimierung der Versorgung 
von Menschen nac.11 einem akuten Schlaganfalle reig nis wurde vor 10 Jahren vom 
Tiroler Gesundheitsfonds der •. Integrierte Patientenpfad/Behandlungspfad 
Schlaganfal"' ins l eben gerufen. Ziel dieses Versorgungsprogramms ist eine Ver 
besserung und Nachhaltigkeit des Behandlun gserfolges für die Patient :innen 
nach der Akutbehandlung im Kran kenhaus, der Akutnachbehandlung bzw. der 
stationären Rehabilitation durch eine optimale Abstimmung d er weiterführenden 
Behandlung im ambulanten Bereich. Un m ittelbar nach der Entlassung aus dem 
Kranke·nhaus elfolgt die Behandlung der Patientinnen im häuslichen Umfeld. Ein 
Netzwerk-Team aus Physiotherapeutinnen, Ergotherapeut:innen und l ogo
päd:innen führt di e Behandlung m it Unterstützung durch Sozialsprer~el. Haus
arzt sowie dem persönlichen Neurok>gen nach Entlassung der/s Patientinfen aus 
dem Krankenhaus durch. Oie Behandlung erfolgt zu Hause. Eine w ichtige Unter
stützung dabei ist das IT-System. Oie bet eiligten Therapeutin nen, Sozial- und 
Gesundheitssprengel, Altenwohn- und Pflege·heime, sowie die entlassenden 
Kranke·nhäuser und Fachärzt:innen für Neurologie. s ind durch eine EDV-ge
stützte Plattform verbunde n. Oie verschieden en Netzwerkpartner können so o pti-
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mal miteinander konvnooizieren und sich abstinmen , um den Wltegrierten Be
handlungspfad Schlaganfal umzusetzen. Seit Anfang 2020 erfolgt eiie flächen
deckende Versorgu ng von fast 600 Patient:Slnen. Oas Behandtungsnetzwerk be
steht aus ca. 500 Therapeut:innen, Fachärztinnen für Neurologie und Sprengel
/und Heimkoordinatoren. Hinzu komm en rund 1.000 Mitarbeiter:innen von statio
nären Einrichtungen. Hausärztinnen und Sozialversicherungsträgem, die an der 
Patientenversorgung mitwirken. 

Oie Hospiz- und Palfiativversorgung Tirol erfolgt ebenfalls durch ein s trukturiertes 
integriertes Versorgungsprogramm. Es gibt sechs Mobile Paltiativteams und 
neun Paliativkonsiliardienste Wl Tirol. die sich aus in Pal iativ Care ausgebideten 
Ärztinnen, Pflegekräften des gehobenen Dienstes für aJlgemei:ne Gesundheit 
und Krankenpflege, Sozialarbeiter.inn en. Psycholog:innen sowie Seelsorger.in
nen zusammensetzen. Diese arbeiten eng mit den Hausärzt innen, Kinderärztin

nen, den mobilen Pflege- und Betreuungsorganisationen, den Wohn-und Pflege. 
heimen und den Behindertene9lrichtungen zusammen. Durch vorausschauende 
Planung und eine kontinuier1iche Betreuung WW-d d anach getrachtet. ein Lebens
ende in WC.-de zu ermöglichen~ Seit September 2019 gibt es eine flächende 
ckende Hospiz-und Potifikversorgung in allen Bezirken Tirols. Es werden insge
samt ca. 2000 Patientinnen pro Jahr betreut 

Zusätzlich wird die integrierte Versorgung von Patient:innen mit chronischen Er
krankungen durch tirolweite Koordinationsstellen in den Be.reichen Dem enz und 
Care Management für Pftege unterstützt.. 

Zur Messgröße 19 (Exzelente und ausreichende Gesundheitskompetenz) w erden in Tirol 
bewährte Maßnahm en weitergeführt. Für das Jahr 2022 ist eine Messung der Gesundheits
kompetenz von Kindern zwischen neun und 13 Jahren im Bundesland r „01 geplant, welche 
weitere Aussagen zur Gesundheitskompetenz er1auben wird. 

Bei den Messgrößen 20 bis 22 (Gesunde Lebensjahre bei der Geburt,, Tä glich Rauchende, 
Karie-sfreie Kinder) zeigt sich Tirol weiterhin als österreichweiter Spitzenreiter, auch wenn an
zumerllen i$1, da1ls im Jahr 2020 auch in Tirol COVID· 19 be<!ingt viele Ma~nahmen aufgrund 
der geltenden Einschränkungen {beisp ielsweise im Schulbetrieb) nicht umgesetzt werden 
konnten. Soweit möglich wurde auf Onlineformate umgestelt. 
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19. Landeszie lsteuerung.skommission am 30.5.2022 
Sitzungsunterlage zu Tage:sord.nungspunkt 2 Vororlberger 

t.Clnd{'sqcsundhcusfond~ 
Vorarlberg 

• ll'IHrtW 

TOP 2 - Stellungnahme zum „ M onit oringber icht Zielsteuerung Gesun dheit - Ber icht.sjahr 

2021• 1BeS<hlussl 

Das Monitoring und der Statusbericht auf Bundeseben e verfolgen d as Ziel, d ie Erre ichung und d en 

Fortschritt de r im Zielst euerungsvertrag vereinbarten Ziele und Arbeiten auf Bund es· und Landes

ebene transparen t darzustellen. 

Ziel ist, d urch Einhaltung vereinbarte r jäh rlicher Ausgabenobergrenzen (AOG) das jährliche 

Ausgabenwachst um von 3,6 % im Jahr 2017 schrittweise auf 3,2 % ab dem Jahr 2021 zu dämpfen. Oie 

Zielst eu erungsperiode wurd e bis 2023 verlängert, die AOG wurde mit jeweils 3,2 % fortgeschrieben. 

Das Monitoring zur Zielerreichung umfasst das Monito ring zur Finanzzie lsteuerung sowie d a.s Moni

toring d er opera tiven Ziele in d en Steuerungsbereichen Versorgungsst rukturen, Versorgungsp rozesse 

und Ergebnisorientie rung anhand der vere inbarten bundeseinheitlichen Messgrößen und der 

zugehörigen Zielwerte. 

Oie Ergebnisse sind von der GÖG in Form von struktu rierten Berichten aufzub ere iten, zusammen

zuführen und glied ern sich wie folgt : 

1. Monitoringbericht zur Ziele rreichung d er Finanzzie le und operativen Zie le mit folgenden 

Inhalten : 

a) h albjährlicher Kurzbericht: Ergeb nisse d es Monito rings zur Finanzzie lsteu erung 

b) jährlicher Hauptbericht : Ergeb nisse d es Monitorings zur Finanzzielsteuerung und des 

Monitorings der opera tiven Ziele (Darst ellung der Entwicklungen der definierten und 

st eu erungsre levanten Messgrößen und Gegen überst ellung mit vereinbarten Zielwerten bzw. 

Zielvorgaben zu d en operativen Zie len d er Zie lst euerung-Gesund heit in den Steue

rungsbere ichen Versorgungsstrukturen, Versorgungsprozesse und Ergeb nisorientierung) 

2. Jährlicher Statusbericht zum Sta tus und Fortschritt de r Maßnahmen zu d en Zie len im Ziele

und Maßnahmenkatalog und zu d en laufenden Arbeiten . 

Das Monitoring der im Zie lst eu erungsvertrag vereinbarten Ziele (operative Zie le und Finanzziele ) 

erfolgt auf Grund lage der n achfolgenden, einheitlichen Darst ellungsfo rm: 

1. Für das Finanzzietmonito ring d er AOG anhand d er Abweichung (absolut und prozentu ell) der 

ta tsächlichen b zw. prognostizierten Jahreswerte von d en vereinbarten AOG. 

2. Für das Monitoring der operativen Ziele und allenfalls weit ere r Finanzzieie anhand der im 

Ziele- und Maßnahmenkatalog definierten Messgrößen und deren Abweichung vo n 

festgelegten Zielwerten bzw. Zie lvorgab en 

Für die weite re Vo rgehensweise fü r die Monitoringberichte gilt: 

Geschäftsstelle: Amt der Vorarlberger Landesregierung Seite 1 von 5 
Landhaus, Römerstraße 15, 6901 Bregenz, Österreich 1 www.vorar1berg.at 1 www.vorarlberg.at/Datenschutz 
landesgesundheitsfonds@vorar1berg.at 1 T +43 5574 51124205 1 f +43 5574 511 920095 
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Vorarlberg 
Wll<rrl•Ott 

1. Oie M e ldungen zu den operativen ZieJen w erden vo n der GÖG zu Monit0-ringberichten 

zusammengeführt und binne;n vier Wochen nach den in Artikel 8.2 definieo.rten 

lv1elde2eitpunkten an die j ew eilige Landes-Zielsteuerungskom mission sowie die Bundes

Zi.elste:uerungskommissicn übermittelt.. 

2. Die jeweilige landes-Zielsteuierung.skom mission n im mt d ie Einschätzung dier Zielerreic.hung 

bei Zie.len und Messgrößen vor, d ie in ihrer Zuständigkeit liegen. Diese ist a usreichend zu 

begründen {Stellungn ahm e). Bei zu erwartenden bzrN. festgestelllen Zielverfehlungen sind 

handlU!ngsleitende Empfehlum.gen zu entwickeln. Oie Einschätzungen, Stellungnahmen und 

allfälligen handlungsleitenden tvtaßnahmen sind binnen einer Frist von sechs Wochen an die 

Bundes-Zielsteuerungskommission zu übermitteln. 

3. Die Ab.nahme der Monitoring:berich.te einschließlich der allfälligen handlumg-sleitenden 

Em pfehlungen erfot.gt unter 8-erilcksich.tigung der Stellungnahm en binnen einer Frist von 

sechs Wochen nach Einlangen der letzten M eldung :gemäß Z 2 durch d ie Sundes· 

Zielsteu erungskommission .. Dabei ist auch die Einschätiung von Messgrößen vorzunehmen, 

die dfe Bundesebene betreffen, wobei bei zu envart:enden bzw . festgestellten 

Zielverfeh lungen handlungslei tend-e M aßnahmen zu entwickeln sind. 

4. Anschl:ießend sind diese Mon it0-ringbericht e einsch ließlich der Stellungnahmen und der 

allfäJligen handlung:slei tenden Empfehlungen an alle Landes-Zielsteuerungskom missionen zu 

übernf itteln. 

STEUUNGNA.HME DER VORARLBERGER LANDESZ.IELSTEUEURUNGSKOMMISSION ZUM 

. MONITORllllGBERICHT ZIELSTEUERUNG GESUNDHEIT, Berichtsjahr 2021" 

a. f in anzzi elnlonitoring 

laut fünftem Mo-nitoringbericht derZielsteuerun.gsp-eriode ab 201 7, die nunmehr!bis Ende 20'23 

verlängert w urde, Teil A, 2.4 Zielsteue,rungsrelevante öffentfidle- Gesundheitsausgaben, w erden die 

AusgabenobertCrenzen (AOG) in Vorarlberg auf Landesebene {land Vorarlberg und gesetdiche 

Krankenversicherung) im Jahr 2020 u_m -2,58 % (EUR -26,23 M io.) und im Jahr 2021 um -0„09 % 

(EUR- 0,95 Mio.) unterschritten. Im J~ahr 2022 kommt es gemäß Voranschlägen mit +3,65 % 

(EUR +39, 55 M.io-.) zu eine,r Überschreitung der AOG. Oie für die geseuliche Krankenversicherung 

vereinbarten AOG w erden 2020 um -4 ,43 % unterschritten. Im Jahr 2021 überschr·eiten si~ die AOG 

um +0,12 % un:cl im Jahr 2022 um +2,05 %. Oie AOG für das l and Vorarlberg w erde n im Jahr 2020 um 

--0,96 96 und im. Jahr 2021 um -0,27% unterschritte-n, während sie im Jahr 2022 auf Basis des 

Voranschlags u.m +5,03 %- (EUR +29,22 l\1io.) iiberschritten w ird. Oie Daten für d ie Erstellung des 

Berichts b eruhoen für das Jahr 2020 au f Daten des fertigen Rec.hnungsabschlusses, für das Jahr 2021 

auf vorläufigen Daten und für das Jah r 2022 auf Budget-Oatien. 
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Dazu ni mmt die Landes-Zielst euerungskommission w ie folgt St ellung: 

Das land Vor arlberg unterschreitet 2020 die für das l and festgelegte AOG von EUR 54 5,32 M io. 

Ursprünglich musst e aufgrund des Budgets für d a.s Jahr 2020 insbes:onder e aufgrund d er Kosten

erhöhungen im Personalbereich (70 zusätzliche Di enstpost en in den Landeskrankenhäusern, 

Berücksichtig ung der Umkleid ezeiten als Arbeitszeit, Erweiterung d es OP-Ber eichs im KH-Dombirn, 

... ) sowie die sich stet ig erhöhenden Ausgaben für M edikamente (hochpreisige) von einer 

Überschrei tung ausgegangen werden. Da im vorliegenden Monito ringbericht die Pauschalzahlung 

des Bundes gemäß§ 57a KAKuG in Zusammenhang mit COVID-19 M inder erträgen zur Hälfte für das 

Jahr 2020 be•rücksichtig.t wurde, war letn lich eine Unterschreitung d er AOG möglich. Oie Auszahlung 

der Pauschal zahlung, d ie im Dezember 2021 vom Bund beschlossen w urde, erfolgte j edoch i m Jahr 

2022. 

Im Voransch lag 2021, der von einer hohen Planungsunsicherheit gekennzeichnet w ar, wurde 

aufgrund der anhalt enden Pandem ie-Situ ation von einem Rückgang der Einnahmen aus USt 

abhängigen Bundesmitteln und von einem geringeren Anst ieg d er Einnahm en aus SV-M itteln im 

Vergleich zu den vorangegangenen Jahren ausgegangen. Demgegenüber stand ausgabenseitig das 

anhalt end ho he \Vachstum der KA-Kost en. Erstmals war gemäß Vor anschlag 2021 auch der Anteil d er 

Spitalbeit ragsmittel höher als die Einnahmen aus SV-Mrtteln. Auch f ür d as Jahr 2021 wurde d esh alb 

auf Basis d er VA-Daten von einer Überschreitung d er für d a.s Land fe stgelegte AOG von 

EUR 562,77 M io . ausgegangen. Da sich die \Virtschaft im l aufe des !lahres 2021 schrittweise erholte 

und di e zwei.t e Hätfte d er Pauschalzahlung des Bundes gem . § 57a KAKuG für das Jahr 2021 

berücksichtigt wurde, kann auch für 2021 nach vorläufiger Einschät2ung die AOG unterschritten 

w erden. 

Grundsätzlidh ist festzust ellen, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlags 2020 des Landes

gesundheitsf onds die Auswirkungen in Zusammenhang mit COVI0 -1 9 noch nicht bekannt waren. Der 

Rechnungsalbschtuss 2020, die vorläufigen Ergebnisse 2021 und d er Voranschlag 2022 zeichnen ein 

Bild der öffentlichen Gesundheitsausgaben während der COVID-19 !Pandemie und sind entsprechend 
zu interpret ieren. Da zum aktuellen M eld ezeitpunkt (März 2022) der finale Rechnungsabschluss 2021 

noch nicht vorliegt und für das Jahr 2022 zahlreiche unsichere Planungsfaktoren bestehen bzw . noch 

hinzugekommen sind, sind die finanziellen Auswirkungen der COVl0 -19 Pandemie auf die 

tatsächliche Höhe d er ZSG relevanten Gesundheitsausgab en für 2021 und darüber hinaus noch nicht 

abschließend zu beziffern. Oie Zusatzerhebung der ZSG-r elevanten COVI0 -19-Aufwendungen und 

ZSG-retevanten Refundierungen seitens d es Bundes zeigt, d a.ss sich diese für Vorar lberg in den 

Spitalsabgängen nied erschlagen. Dabei wird angem erkt, dass die Re fundierung für Abrechnungen 

nach dem Zw eckzuschussG für das Jahr 2021 (4. Quartal) Anfang Mai 2022 erfolgt e und deshalb nicht 

periodenrein in d en Rechnungsabschlüssen d er KA abgebildet w erd en kann. 

Darüber hinaus bleiben grundsätzliche Herausford erungen und Handlungserfordernisse w eiterhin 

bestehen wie beispielsw eise die jäh rlich ma.rkanten Anst iege der Sp italsabgänge und damit 

einhergehend d ie jäh rlich wachsende Belastung von Land und GemEinden. Zusätzlich sind die Fo lgen 

des Kriegs in der Ukraine, die Pr eisentwicklung der let zten Monate ond d ie d amit verbunden e hohe 
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Inf lationsrate bei der Gesamtentwicklung der Kosten zu b erücksichtigen. Aus h eutiger Sicht würd e 

die Ei nhaltung der AOG in Höhe von 3,2 Pro zent für das Jahr 2022 einen r ealen Rückgang d er 

Gesamtkost en bed euten (VPI 2000 Jänner bis März 2022 zwischen S,O und 6, 8 Prozent). 

Ob bzw . in w elcher Höhe es zu einer Überschreitung der AOG kommen wird, kann erst nach 

Rechnungsabschluss 2021 und 2022 d er Krankenanstalt en bzw. des Land esgesund heitsfonds im 

Herbst 2022 bzw . 2023 festgest ellt w erden. 

Oie AOG der ÖGK wird aufgrund von m ehreren Effekten überschritten. Bei den w esentlichen 

Einf lussfaktoren h andelt es sich einerseit s um die Kosten für Leist ungen im Zusammenhangen mit 

COVl0-19, d ie d urch den Bund ersetzt w erden, and ererseit s um nachgetagerte Ausw irkungen d er 

Pandemie, sowie Steigerungen i m Bereich der Heilm ittel. 

b . M onitoring der Steuerungsbere iche 

Für die Zielerreichung der operat iven Zie!e im Zielsteuerungsvertrag auf Bundeseben e in den 

Steuerungsb ereich en Versorgungsst rukturen, Versorgungsprozesse und Ergebnisorientierung 

wurd en 22 Messgrößen d efiniert. 

In Vorariberg entwickeln sich b einahe alle Ergebnisse der M essgrößen in die vereinbarte und 

angest rebte Richtung. Zu M essgröße 1: Umgesetzte Primärversorgungsei nheiten f PVE) und 

M essgröße 2 : In Primärversorgunoseinheiten (PVE) versorgte Bevölkerung wir d Stellung genommen 

wie folgt : 

In der 13. Sit zung der Landeszielsteuerungskommission am 06.0S.2019 wurde d er aktuell gült ige und 

als Verord nung kundgemachte Regionale St rukturplan Gesundheit (RSG) für Vorarlberg beschlossen. 

Darin enthalten war erstm als ein gemei nsames Zielbild von l and und Sozialversicherung bet r effend 

Verortung der im l andes-Zielsteuerungsübereinkommen vorgesehenen ersten drei 

Primärversorgungseinheiten (PVE) in Vorarlberg. Vereinbart wurde, zw ei d avon i n der 

Versorg ungsregion 81 - Rheintal-Bregenzerwald und ei nes in der Versorgungsregion 82 - Vorar1berg 

Süd anzusiedeln. 

Oie konkr ete Verortung wurde bereit s von der Öst erreichischen Gesundheit skasse mit d er 

Ärztekammer für Vorarlberg gemäß § 14 Primärversorgungsgesen im gesamtvertraglichen 

Stellenplan ger egelt und di e e ntsprechenden Kassenvertragsstellen für d ie Einrichtung einer PVE i n 

den jew eiligen Sanitätssprengeln zweckgew idmet. 

Im Oktober 2021 konnten die Verhandlungen über die Honorierungsregelungen zwischen der ÖGK 
und der Ärztekammer für Vorariberg erfolgreich abgeschlossen w erden. Diese gesamtvertragtiche 
Honorarvereinbarung wurd e i m April 2022 durch den Dachverband d er Öst erreichischen 
Sozialversicherungst räger genehmigt. 

Aktuell find en Abstimmungsgespräche zw ischen Land und ÖGK über gemeinsame 

Finanzierungsregelungen der PVEs - insb esond ere über di e nichtärzt l ichen Leistungen - statt. [); e 

Fertigstellung dieser Richt l inien wird bis Sommer 2022 angest r ebt. 
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Vornnt>ery,•r \ „ Vorarlberg 
linndt"lf)t''illndhl'1tsfc11ndl ~~ 11~r1Mt1 

Beschluss-Antrag: 

Es wird beschlossen, das:s der Übermittlung der w rliegendenSteUungn ahme zum „ Monitoringbe-richt 

Zielsteuerung-Gesundheit, Berichts;ahr 2021" an die Bundes-Zie lsteuerungskommission zuge·stimmt 

w ird. 
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Wiener Landesz:Delsteuerungstommission Monitoringbericht April 2022 

Stellungnahme de r Wiene r lande.szielsteuerungskommission zum Mo nitoringbericht April 

2022 

Finanzzie lmonitoring 

Oie COVI0 -19·Krise h at den Stellenwert einer gut ausgebauten, hochwertigen Spitalsinfrast ruktur und 

die Notwendigkeit entspredtender Investitionen in zusättliches Personal d eut l ich gemacht . Das hat 

sich aktuell auch wieder im eben zu Ende gegangenen neuerlichen Höhepunkt der Covid -19-Pandemie 

gezeigt. Das Wtene-r Gesundheitssystem sta.nd zw ar unter starkem Druck hat aber zur allgemeinen 

Beruhigung im land und zu einer besseren Performa nce Österreichs als in a nderen Ländern 

be~etragen, auch w eil und obwohl es von Patient innen aus a.nderen Ländern - samt den Kostenfolgen 

für Wien - in Anspruch genommen wu rde und wird. rnsgesamt zeigen die rezenten Erfahrungen„ wie 

wicht~ es ist, eine ausreichende Kapazität d er Kran kenhausbetten im AJlgem einen und d er 

fntensMJetten im Speziellen sicherzustellen, um insbesondere eine r Zu nahme schwertranker 

Patienten:innen aufgrund einer Infektionskrankheit im Zuge ein er Pandemie zu begegnen, wobei die 

aktueJ'len krisenhaften Entwicklungen eher dar auf h indeuten, dass zweckmäßiger Vorhalt auch in 

Zukunft geboten scheint . 

Es wird d a.her erneut feSt6ehalt en beziehungsw eise bekräftigt.. d ass d as lnst.rument des 

Gesundheitsausgabendämpfungspf ade·s aus Sicht der Stadt Wien in Zeiten einer a.ndauernden 

Pandemie ohne jegliche Relevanz ist. Das rst durchaus in Analogie zu den erhöhten gesamtstaatlichen 

Ausgaben während der Pandemie zu sehen. Dies umso m ehr, als gerade die Krankenanstaften

fnfrastruktu r das bew äh rte Rückgrat in der Bekäm pfung der Covid· 19-Pandemie bildet. Ln Anbetracht 

des Umstandes, dass d ie COVCD-19-Krise noch nicht ausgestanden ist„ ist som it auch w eiterhin d er 

Fokus auf eine adäquate gesamtstaatliche Finanzierung d es Gesundheit ssystems zu legen. Oie 

Abrechenbarkeit COVID-19-bedWlgter M eh raufw endungen muss daher w eiterhin im Rahmen 

sogenannter Zwedczuschussgeseue gewätvteistet sein. 

Oie Ausgabenobergrenze d er ÖGK wird aufgrund von m ehrer en Effekten überschritten. Bei d en 

w ese,ntlichen Einflussfaktoren h andelt es sich einerseits u m die Kosten fiir Leist ungen im 

Zusammenhangen m it COVID19. d ie durch den Bund ersetzt w erden. andererseits um nachgelagene 

Auswirkungen der Pand emie, sowie Steigerungen im Bereich der Heihlittel. 

Monitoring der Steuerungsber eiche 

Wie erwartet wird im Mo nitoringder Steu erungsber eiche der Effekt der Pandemie bei d en monitierten 

Kennzah len w ie Verweikla uern, präoperat ive Verweildau ern, Krankenhaush äufigkeit , 

Belagstagsdichte, Anteil an tageskUnisc.h erbrachten Eingriffen etc. sichtbar. 

Ansonsten zergen sich gnindsätzlich keine besonderen Auffäll igkeit en im Ber ekh d er 

Steuerungsbereiche, die zu handlungsanleitenden Empfehlungen für Wien führen würden. 

Auffäll ig ist j edoch, dass die Lebenserwartung in guter Gesundheit im Jah r 2019 bei Frauen um 1,9 

Jahre und bei Männern um 2,.SJahre im VergJeich zu 2014gesunken ist. Es wird angeregt, d ie Ursachen 

für ÖlEse besorgniserregende Entwicklung zu erforsc.hen, d a es sich bei diesem Indikator w ohl um die 

zentrale Kenngr-ö&e d er Zielsteuerung Gesundheit handett. 
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Wien er Landeszielsteuerungskommission Monitoringbericht April 2022 

Weiters wird auf zw ei Parameter verwiesen, die ein Qualitätsdefizit aus Sicht d er Stadt W ien im Bereic:h 

der niedergefassen en Versorgung v ermuten lassen. Oie Potyphannaziequote w ird mit 200 von 1000 

Anspruchsberechtigten mit m ehr a.ls fünf venchriebenen Wirkstoffen bericht et. Dazu wird 

ausgewiesen, dass m ehr als ein Drittel dec Anspruchsberec:htigten potentiell inadäquate M edikation 

verschrieben bekommt. 

Oariiberhinaus ist auch die Entwkldung beim SkiH-Mix, also dem Anteil derdiplom.ienen Gesundheits· 

und Krankenpflegerinnen (OGKP) und der Pftegefachassistent innen/ -assistent en { PFA) in Relation zu 

Ärztinnen/ Ärzten in Fondskcankenanstalten zu betrachten. Oie Anzahl letzterer hat im Zeitraum 2013 

bis 2020 mit 10,0 Prozent im Verhättnis zur OGKP-Anzahl (3,3 Prozent ) viel stärt er zugenommen. Wten 

l iegt beim stil l-M ix d eut l ich hinter den anderen Bundesländern zurück. 

Aus Sicht d er l andeszielsteuerun.gskommission soltten die Ursachen für die oben angeführten 

Entwicklungen erforscht werden und geeignete Maßnahmen ergriffen w erden. 

Be:s<;hluss: 

Oie W ien er landes:tielst euerungskommission besc.h ließt die Stellungnahme zum Monitoringbe ric.ht 
April 2022-
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